
7. Beilage im Jahre 1985 zu den Sitzungsberichten 
des XXIV. Vorarlberger Landtages 

Regierungsvorlage Beilage 7 

Gesetz 
über eine Änderung des Gemeindegesetzes 

Der Landtag hat beschlossen: 
Artikel I 

Das Gemeindegesetz, LGBl. Nr. 45/1965, in der 
Fassung LGB1. Nr. 28/1967, Nr. 5/1973, Nr. 49/1975 
und Nr. 3/1977, wird wie folgt geändert: 

1. Nach dem § 2 ist folgender § 2a einzufügen: 
„§ 2a 

Grundsätze 
Die Aufgaben der Gemeinde sind nach den 
Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu be-
sorgen. Auf den Schutz der Umwelt zur Erhal-
tung der Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere 
und Pflanzen ist Bedacht zu nehmen." 

2. Im § 8 Abs. 2 sind nach dem Wort „Ehrenring" 
die Worte „oder das Verdienstzeichen" einzufü-
gen. 

3. Im § 9 Abs. 1 sind statt des ersten Satzes folgende 
Sätze einzufügen: 
„Jede Gemeinde hat das Recht, ein Wappen zu 
führen. Die Verleihung des Gemeindewappens 
obliegt der Landesregierung." 

4. Der § 17 Abs. 1 hat zu lauten: 
„(1) In den Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungsbereiches hat die Gemeinde das Recht, 
ortspolizeiliche Verordnungen nach freier 
Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu 
erwartender oder zur Beseitigung bestehender, 
das örtliche Gemeinschaftsleben störender Miß-
stände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung 
als Verwaltungsübertretung zu erklären." 

5. Nach dem § 19 ist folgender § 19aeinzufügen: 
„§ 19a 

Volksbegehren 
(1) Durch Volksbegehren kann verlangt wer-

den, daß Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches der Gemeinde in bestimmter Weise er-
ledigt werden. 

(2) Verwaltungsakte, die sich an bestimmte 
Personen richten, können nicht Gegenstand ei-
nes Volksbegehrens sein. 

(3) Volksbegehren müssen von der Gemein-
devertretung behandelt werden, wenn sie von ei-
nem Fünftel der Bürger der Gemeinde unter-

schriftlich gestellt werden. Beschließt die Ge-
meindevertretung, daß dem Volksbegehren 
Rechnung zu tragen ist, so hat sie die für die Be-
sorgung der betreffenden Angelegenheit allen-
falls zuständigen anderen Organe der Gemeinde 
entsprechend anzuweisen." 

6. Im § 20 haben die Abs. 1 und 2 zu lauten: 
„(1) In Angelegenheiten des eigenen Wir-

kungsbereiches der Gemeinde kann durch eine 
Abstimmung der Bürger der Gemeinde entschie-
den oder verfügt werden (Volksabstimmung). 
Eine Volksabstimmung ist durch Verordnung 
des Bürgermeisters anzuordnen, wenn es ein 
Fünftel der Bürger der Gemeinde verlangt oder 
wenn es die Gemeindevertretung beschließt. 

(2) Verwaltungsakte, die sich an bestimmte 
Personen richten, können nicht Gegenstand ei-
ner Volksabstimmung sein." 

7. Der § 21 hat zu lauten: 
„§21 

Volksbefragung 
(1) In Angelegenheiten des eigenen Wir-

kungsbereiches der Gemeinde kann die Meinung 
der Bürger der Gemeinde durch eine Abstim-
mung erfragt werden (Volksbefragung). Eine 
Volksbefragung ist durch Verordnung des Bür-
germeisters anzuordnen, wenn es ein Fünftel der 
Bürger der Gemeinde verlangt oder wenn es die 
Gemeindevertretung beschließt. 

(2) Verwaltungsakte, die sich an bestimmte 
Personen richten, können nicht Gegenstand ei-
ner Volksbefragung sein. 

(3) Auf Grund eines Beschlusses der Gemein-
devertretung kann eine Volksbefragung auch nur 
in einem Gebietsteil der Gemeinde durchgeführt 
werden, wenn die Angelegenheit ausschließlich 
diesen Teil berührt." 

8. Nach dem § 22 ist folgender § 22a einzufügen: 
„§ 22a 

Petitionsrecht 
(1) Jedermann ist berechtigt, an die Gemein-

de Petitionen zu richten. Es darf ihm daraus kein 
Nachteil erwachsen. 

(2) Petitionen müssen innerhalb von drei 
Monaten beantwortet werden." 
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9. Der § 23 hat zu lau ten : 

„§ 23 
Bezeichnung der Organe 

(1) O r g a n e der G e m e i n d e sind 
a) der G e m e i n d e r a t , der die Beze ichnung „Ge-

m e i n d e v e r t r e t u n g " f ü h r t , 
b) der G e m e i n d e v o r s t a n d , 
c) der Bürgermeis te r , 
d) die Ausschüsse g e m ä ß § 4 6 A b s . 3 und 
e) die B e r u f u n g s k o m m i s s i o n e n . 

(2) In ande ren Gesetzen b e g r ü n d e t e O r g a n e 
der G e m e i n d e bleiben u n b e r ü h r t . " 

10. Nach dem § 23 ist fo lgender § 23a e i n z u f ü g e n : 
„§ 23a 

Gemeindeamt und Gemeindearchiv 
(1) die G e s c h ä f t e der G e m e i n d e o r g a n e sind 

du rch das G e m e i n d e a m t ( M a r k t g e m e i n d e a m t , 
A m t der S tad t ) zu besorgen . 

(2) Der Bürgermeis te r k a n n Bediens te ten der 
G e m e i n d e fü r einzelne Ange legenhe i ten ode r f ü r 
be s t immte G r u p p e n von Ange legenhe i ten die Be-
fugnis übe r t r agen , in seinem N a m e n Entschei -
d u n g e n und V e r f ü g u n g e n zu t r e f f e n oder sonst i -
ge A m t s h a n d l u n g e n v o r z u n e h m e n . Die Übe r t r a -
gung hat schr i f t l ich zu e r fo lgen . 

(3) W e n n es z w e c k m ä ß i g erschein t , be s t imm-
te von der G e m e i n d e v e r t r e t u n g zu beze ichnende 
G e s c h ä f t e des G e m e i n d e a m t e s in e inzelnen Or ts -
teilen der G e m e i n d e gesonder t zu beso rgen , k a n n 
zur Lei tung dieser G e s c h ä f t e ein Or t svo r s t ehe r 
bestellt we rden . Seine Bestel lung er fo lg t du rch 
die G e m e i n d e v e r t r e t u n g auf die D a u e r ihrer 
F u n k t i o n s p e r i o d e . Der Or t svo r s t ehe r m u ß sei-
nen o rden t l i chen W o h n s i t z im b e t r e f f e n d e n 
Orts te i l haben und in die G e m e i n d e v e r t r e t u n g 
w ä h l b a r sein. Er ist an die Weisungen des Bürger-
meisters g e b u n d e n und diesem f ü r die o r d n u n g s -
g e m ä ß e Besorgung der G e s c h ä f t e ve r an twor t -
lich. Die Bes t immungen des A b s . 2 sind sinnge-
m ä ß a n z u w e n d e n . 

(4) J ede G e m e i n d e hat zur s icheren A u f b e -
w a h r u n g von A k t e n , U r k u n d e n und V e r h a n d -
lungsschr i f t en ein Arch iv zu f ü h r e n . " 

11. Im § 24 Abs . 1 hat die Ein le i tung zu l au ten : 
„Der Bürgermeis te r , die Mitgl ieder der im § 23 
A b s . 1 g e n a n n t e n Kol leg ia lorgane der G e m e i n d e 
sowie die G e m e i n d e b e d i e n s t e t e n h a b e n sich im 
Falle der Befangenhe i t der A u s ü b u n g ihres A m -
tes zu en tha l t en . Hande l t es sich um Angelegen-
hei ten , die in Kol leg ia lorganen in n i ch tö f f en t l i -
cher Si tzung behandel t werden , so h a b e n die Ge-
n a n n t e n , soweit sie nicht ausd rück l i ch zur Aus-
kunf t s e r t e i l ung zugezogen we rden , lur die Daue r 
der Be ra tung und Besch luß fa s sung den Si tzungs-
r a u m zu ver lassen ." 

12. Der § 24 A b s . 2 hat zu l au ten : 
„(2) W e n n a n d e r e als im Abs . 1 g e n a n n t e 

G r ü n d e vor l iegen, die geeignet s ind , die volle Un-
b e f a n g e n h e i t dieser P e r s o n e n in Zweife l zu zie-
hen , hat das Kol leg ia lo rgan , dem die b e t r o f f e n e 
Pe r son a n g e h ö r t , zu en t sche iden , ob Befangen-
heit gegeben ist. Bei Ange legenhe i t en , die vom 
Bürgermeis te r nicht als Mitgl ied eines Kollegial-
o r g a n e s zu besorgen s ind, entscheidet der Ge-
m e i n d e v o r s t a n d . Für G e m e i n d e b e d i e n s t e t e ent-
scheidet der Bürge rme i s t e r . " 

13. Im § 24 A b s . 3 hat es stat t „alle Mitgl ieder der Ge-
m e i n d e v e r t r e t u n g oder des G e m e i n d e v o r s t a n -
des" zu lauten „alle im Abs . 1 g e n a n n t e n Perso-
n e n " . 

14. Der § 24 A b s . 4 letzter Satz hat zu lau ten : 
„ W e n n ein ande re s Kol legia lorgan der G e m e i n d e 
g e m ä ß § 23 A b s . 1 wegen Befangenhe i t beschluß-
u n f ä h i g ist, hat die G e m e i n d e v e r t r e t u n g zu ent-
s che iden . " 

15. Der § 24 A b s . 5 hat zu lau ten : 
„(5) Durch die vo r s t ehenden B e s t i m m u n g e n 

werden ve rwa l tungsve r fah rensgese tz l i che Vor-
schr i f t en über die Befangenhe i t von Verwal-
t u n g s o r g a n e n nicht b e r ü h r t . Die Abs . 1 bis 4 gel-
ten nicht f ü r W a h l e n u n d f ü r die Er l a s sung von 
A n o r d n u n g e n , die sich an einen u n b e s t i m m t e n 
P e r s o n e n k r e i s r i ch ten , sowie im Falle der Abbe -
r u f u n g des Bürgermeis te r s , der Mitgl ieder des 
G e m e i n d e v o r s t a n d e s und der A u s s c h ü s s e . " 

16. Im § 25 A b s . 1 erster Satz hat es stat t „Die Mit-
glieder der G e m e i n d e v e r t r e t u n g und des Geme in -
d e v o r s t a n d e s " zu lauten „Der Bürgermeis te r und 
die Mitgl ieder der im § 23 Abs . 1 g e n a n n t e n Kol-
l eg ia lo rgane" . 

17. Im § 25 A b s . 1 zweiter Satz hat es stat t „die Mit-
glieder des G e m e i n d e v o r s t a n d e s " zu lauten „den 
Bürgermeis te r und die Mitgl ieder der im § 23 
A b s . 1 g e n a n n t e n Kol leg ia lo rgane" . 

18. Im § 25 Abs . 2 hat es s tat t „Die Geme indeve r t r e -
tung und der G e m e i n d e v o r s t a n d " zu lau ten „Die 
im § 23 Abs . 1 g e n a n n t e n Kol l eg ia lo rgane" . 

19. Im § 26 A b s . 1 ist nach d e m ersten Sa tz fo lgende r 
Satz e i n z u f ü g e n : 
„Die H ö h e der E n t s c h ä d i g u n g da r f 80 v. H . der 
Bemessungsg rund lage g e m ä ß § 10 des Bürger-
meis te r -Pens ionsgese tzes nicht un t e r s ch re i t en . " 

20. Nach dem § 26 ist fo lgende r § 26a e i n z u f ü g e n : 
„§ 26a 

Abberufung des Bürgermeisters, der Mitglieder 
des Gemeindevorstandes und der Ausschüsse 

(1) Die G e m e i n d e v e r t r e t u n g hat das Recht , 
den Bürgermeis te r sowie Mitgl ieder des Ge-
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meindevorstandes und der Ausschüsse durch Be-
schluß abzuberufen. 

(2) Ein Antrag auf Abberufung des Bürger-
meisters kann von mindestens einem Drittel der 
Gemeindevertreter schriftlich gestellt werden. 
Ein gültiger Beschluß auf Abberufung bedarf ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder 
der Gemeindevertretung. Während der Beratung 
und Abstimmung über den Antrag hat der Vize-
bürgermeister den Vorsitz in der Gemeindever-
tretung zu führen. Scheidet der Bürgermeister 
durch Abberufung vorzeitig aus dem Amt, so 
gelten bis zur Angelobung des neuen Bürgermei-
sters die Regelungen über die Vertretung des Bür-
germeisters. 

(3) Für die Abberufung von Mitgliedern des 
Gemeindevorstandes oder der Ausschüsse sind 
die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäß anzu-
wenden. Wurden die Mitglieder des Gemeinde-
vorstandes und der Ausschüsse aufgrund von 
Wahlvorschlägen entsandt, so kann ein Antrag 
auf Abberufung nur von zwei Dritteln der Ge-
meindevertreter jener Parteifraktion gestellt 
werden, auf deren Wahlvorschlag ein solches 
Mitglied entsandt wurde. 

(4) Die Sitzung der Gemeindevertretung, in 
der über einen Antrag auf Abberufung entschie-
den werden soll, hat innerhalb von vier Wochen 
ab Einbringung des Antrages stattzufinden." 

21. Der § 27 Abs. 1 hat zu lauten: 
„(1) Verordnungen der Gemeindeorgane be-

dürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der öffentli-
chen Kundmachung. Die Kundmachung hat, so-
weit nichts anderes bestimmt ist, durch Anschlag 
an der Amtstafel zu erfolgen. Der Bürgermeister 
hat den Anschlag an der Amtstafel ohne unnöti-
gen Aufschub vorzunehmen. Die Kundma-
chungsfrist beträgt zwei Wochen. Soweit nichts 
anderes bestimmt ist, treten solche Verordnun-
gen mit Beginn des auf die Kundmachung folgen-
den Tages in Kraft." 

22. Dem § 27 sind folgende Abs. 4 und 5 anzufügen: 
„(4) Durch eine Unterlassung der Kundma-

chung im Amtsblatt (Gemeindeblatt) wird das 
Inkrafttreten der Verordnung nicht berührt. 

(5) Jede Gemeinde hat eine Verordnungs-
sammlung anzulegen, die im Gemeindeamt zur 
allgemeinen Einsicht aufzulegen ist." 

23. Der § 31 Abs. 1 hat zu lauten: 
„(1) Die konstituierende Sitzung der neuge-

wählten Gemeindevertretung ist vom Leiter der 
für Gemeindewahlen zuständigen Gemeinde-
wahlbehörde so rechtzeitig einzuberufen, daß sie 
spätestens vier Wochen nach dem Wahltag statt-
finden kann. Im Falle einer Anfechtung des 
Wahlergebnisses ist, sofern nicht Neuwahlen 

durchzuführen sind, die konstituierende Sitzung 
so rechtzeitig einzuberufen, daß sie spätestens 
zwei Wochen nach der Entscheidung der Landes-
wahlbehörde stattfinden kann. Bei Verhinde-
rung von Gemeindevertretern gilt der § 37 Abs. 2 
und 3 sinngemäß." 

24. Der § 33 hat zu lauten: 
„§33 

Rechte 
(1) Die Gemeindevertreter sind in Ausübung 

ihres Mandates frei und an keine Weisungen ge-
bunden. 

(2) Die Mitglieder der Gemeindevertretung 
sind berechtigt, in der Gemeindevertretung und 
in den Ausschüssen, deren Mitglieder sie sind, 
Anträge zu stellen und zu den einzelnen Ver-
handlungsgegenständen das Wort zu ergreifen. 
Parteifraktionen, die in einem Ausschuß nicht 
vertreten sind, haben das Recht, einen Gemein-
devertreter in die Sitzungen dieser Ausschüsse als 
Zuhörer zu entsenden. 

(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung 
haben das Recht, nach Bekanntgabe der Tages-
ordnung während der Amtsstunden bis zur Sit-
zung in die zur Behandlung stehenden Akten 
oder Aktenteile, die für die Entscheidungsfin-
dung maßgeblich sind, Einsicht zu nehmen. Dies 
gilt nicht für Mitglieder der Gemeindevertretung 
in Angelegenheiten, in denen sie befangen sind. 

(4) In Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches der Gemeinde sind die Mitglieder 
der Gemeindevertretung berechtigt, in den Sit-
zungen Anfragen an den Bürgermeister und an 
die Mitglieder des Gemeindevorstandes zu rich-
ten. Diese Anfragen sind spätestens in der näch-
sten Sitzung unter einem eigenen Tagesord-
nungspunkt zu beantworten." 

25. Der § 34 Abs. 1 lit. a hat zu lauten : 
,,a) ein Umstand bekannt wird, der ursprünglich 

seine Wählbarkeit ausgeschlossen hätte;" 
26. Dem § 34 Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 

„Gegen diese Entscheidung steht innerhalb von 
zwei Wochen nach ihrer Zustellung die Berufung 
offen. Über die Berufung hat die für Gemeinde-
wahlen zuständige Landeswahlbehörde in ober-
ster Instanz zu entscheiden." 

27. Der § 34 Abs. 3 hat zu lauten: 
„(3) Ein Gemeindevertreter kann auf die 

Ausübung seines Mandates verzichten. Der Ver-
zicht ist schriftlich zu erklären. Er wird mit der 
persönlichen Übergabe der Verzichtserklärung 
an den Bürgermeister wirksam." 

28. Der § 35 Abs. 2 hat zu lauten: 
„(2) Der Bürgermeister hat die Gemeindever-

tretung einzuberufen, wenn es wenigstens ein 
Viertel der Gemeindevertreter unter Angabe des 
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Verhandlungsgegenstandes, der in den Wir-
kungsbereich der Gemeindevertretung fällt, oder 
wenn es die Aufsichtsbehörde unter Angabe einer 
Begründung verlangt. Die Sitzung hat innerhalb 
von vier Wochen ab dem Einlangen des Antrages 
stattzufinden." 

29. Der § 35 Abs. 3 hat zu lauten: 
„(3) Die Einberufung muß den Gemeindever-

tretern schriftlich und spätestens am dritten Tag 
vor der Sitzung zugestellt werden. Hiebei werden 
Sonn- oder Feiertage nicht gezählt. In der Einbe-
rufung sind Zeit und Ort der Sitzung sowie die 
Verhandlungsgegenstände (Tagesordnung) be-
kanntzugeben." 

30. Der § 35 Abs. 4 hat zu entfallen. 
31. Im § 35 sind die bisherigen Abs. 5 bis 9 als Abs. 4 

bis 8 zu bezeichnen. 
32. Im § 36 Abs. 1 haben der erste und zweite Satz zu 

lauten: 
„Der Bürgermeister hat die Tagesordnung einer 
Sitzung der Gemeindevertretung festzusetzen. 
Ein auf der Tagesordnung stehender Gegenstand 
kann, ausgenommen im Falle des Abs. 2, vom 
Vorsitzenden oder durch Beschluß der Gemein-
devertretung zu Beginn der Sitzung von der Ta-
gesordnung abgesetzt werden." 

33. Der § 36 Abs. 4 hat zu lauten: 
„(4) Jede Tagesordnung hat einen Punkt 

,Allfälliges' zu enthalten. Unter den Tagesord-
nungspunkten ,Berichte', ,Allfälliges' und der-
gleichen dürfen keine Beschlüsse gefaßt werden." 

34. Die Überschrift des § 38 hat zu lauten: 
„Beschlüsse, Wahlen" 

35. Der §38 Abs. 1 hat zu lauten: 
„(1) Die Gemeindevertretung kann Beschlüs-

se fassen oder Wahlen durchführen, wenn sämtli-
che Gemeindevertreter ordnungsgemäß zur Sit-
zung eingeladen wurden und zur Zeit der Abstim-
mung wenigstens die Hälfte der Gemeindevertre-
ter anwesend ist. Ladungsmängel gelten bei 
rechtzeitigem Erscheinen als behoben." 

36. Im § 39 haben die Abs. 1 und 2 zu lauten: 
„(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes 

bestimmt ist, bedarf es zu einem Beschluß der Ge-
meindevertretung oder zu einer Wahl der unbe-
dingten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(2) Die in der Sitzung anwesenden Stimmbe-
rechtigten dürfen sich nicht der Stimme enthal-
ten." 

37. Im § 39 sind die bisherigen Absätze 3 und 4 als 
Abs. 2 und 3 zu bezeichnen. Im nunmehrigen 
Abs. 2 ist nach dem zweiten Satz folgender Satz 
einzufügen: 
„Eine namentliche Abstimmung ist auch dann 
durchzuführen, wenn es von einem Viertel der 
Gemeindevertreter verlangt wird." 

38. Der § 41 Abs. 1 hat zu lauten: 
„(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretung 

sind öffentlich. Den Sitzungen können erforder-
lichenfalls Sachverständige und Auskunftsperso-
nen mit beratender Stimme beigezogen werden. 
Diese Personen unterliegen der Amtsverschwie-
genheit. Ton- und Bildaufnahmen bedürfen der 
Genehmigung der Gemeindevertretung." 

39. Der § 41 Abs. 3 hat zu lauten: 
„(3) Die Öffentlichkeit kann auch durch die 

Gemeindevertretung ausnahmsweise ausge-
schlossen werden, wenn es sich um Angelegenhei-
ten der im Abs. 2 bezeichneten Art handelt." 

40. Im § 41 Abs. 4 ist nach dem Wort „Gemeinde" 
ein Beistrich zu setzen und sind die Worte „des 
Berichtes über die Gebarungsprüfung gemäß § 86 
und des Rechnungshofberichtes" einzufügen. 

41. Der § 42 Abs. 2 hat zu lauten: 
„(2) Sofern mit der Abfassung der Verhand-

lungsschrift von der Gemeindevertretung nicht 
ein Gemeindevertreter oder ein Gemeindebedien-
steter als Schriftführer beauftragt ist, hat die Ge-
meindevertretung damit eine in die Gemeindever-
tretung wählbare Person zu betrauen. Diese Per-
son unterliegt der Amtsverschwiegenheit." 

42. Dem § 42 Abs. 5 ist folgender Satz anzufügen: 
„Werden keine Einwendungen erhoben, gilt die 
Verhandlungsschrift als genehmigt." 

43. Der § 43 Abs. 1 hat zu lauten: 
„(1) Der Bürgermeister hat den Vorsitz in der 

Gemeindevertretung zu führen. Er hat die Sitzun-
gen zu eröffnen, zu leiten und zu schließen. Der 
Vorsitzende ist auch berechtigt, die Sitzung für 
bestimmte Zeit zu unterbrechen. Er hat jederzeit 
das Recht, das Wort zu ergreifen. Er darf die 
Rede eines Gemeindevertreters aber nur zur Ab-
stimmung über einen Antrag auf Schluß der De-
batte unterbrechen, oder wenn es sich um Maß-
nahmen nach den Abs. 2 bis 6 handelt." 

44. Im § 45 Abs. 1 lit. a Z. 4 sind nach dem Wort 
„Ehrenringes" die Worte „sowie des Verdienst-
zeichens" einzufügen. 

45. Der §45 Abs. l l i t . a Z . 12 hat zu entfallen. 
46. Der §45 Abs. 1 lit. aZ . 13 hat zu lauten: 

„13. Vereinbarungen und deren Änderungen be-
treffend Gemeindeverbände und Verwal-
tungsgemeinschaften, Äußerung zur Bil-
dung eines Gemeindeverbandes, Beitritt der 
Gemeinde zu und Austritt aus einem Ge-
meindeverband (§§ 89 bis 89d)." 

47. Der § 45 Abs. 1 lit. b hat zu lauten: 
,,b) in anderen Angelegenheiten: 

1. Erwerb, Veräußerung, Verpfändung 
und sonstige Belastung einer unbewegli-
chen Sache, ausgenommen den Antritt 
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einer Erbschaft sowie die Annahme eines 
Vermächtnisses oder einer Schenkung, 

2. Leasinggeschäfte über unbewegliche Sa-
chen, 

3. Aufnahme von Darlehen einschließlich 
Krediten in laufender Rechnung, Wech-
selfinanzierung, ausgenommen Darle-
hen, für die das Land die Tilgung über-
nimmt, sowie Kassenkredite gemäß § 71 
Abs. 1, 

4. Übernahme einer Haftung, 
5. vertragsmäßige Verfügung über die Ge-

meindeabgaben und Gemeindeanteile an 
den zwischen den Gebietskörperschaften 
geteilten Abgaben, 

6. Erwerb und Veräußerung von Gesell-
schaftsanteilen, 

7. Beteiligung der Gemeinde an einer wirt-
schaftlichen Unternehmung, 

8. Beitritt der Gemeinde zu und der Austritt 
aus einer Genossenschaft, einem Verein, 
einem Verband oder einer ähnlichen pri-
vatrechtlichen Einrichtung, 

9. Entsendung von Vertretern der Gemein-
de in Organe juristischer Personen, 

10. Errichtung und Auflassung von Gemein-
deanstalten, wirtschaftlichen Unterneh-
mungen und sonstigen Gemeindeeinrich-
tungen sowie Erlassung von Bestimmun-
gen für deren Verwaltung und Benüt-
zung, 

11. Errichtung oder Abbruch von Gemein-
debauten, 

12. Geltendmachung von privatrechtlichen 
Forderungen aus Schäden, für die der 
Bürgermeister oder Mitglieder des Ge-
meindevorstandes der Gemeinde haften, 
und Verzicht auf ein der Gemeinde zuste-
hendes Recht, es sei denn, daß einem 
Dritten ein Rechtsanspruch auf Aufhe-
bung dieses Rechtes zusteht, ausgenom-
men Forderungsabschreibung, 

13. Pachtung und Anmietung sowie Ver-
pachtung und Vermietung von Liegen-
schaften der Gemeinde im Ausmaß von 
mehr als 1 ha sowie von wirtschaftlichen 
Unternehmungen der Gemeinde, ferner 
von Gebäuden oder Wohnungen auf 
mehr als fünf Jahre oder auf unbestimm-
te Zeit, ausgenommen Dienstwohnun-
gen, 

14. Antritt einer Erbschaft ohne die Rechts-
wohltat des Inventars oder Annahme ei-

nes mit einer Auflage beschwerten Ver-
mächtnisses oder einer solchen Schen-
kung, 

15. Ausstellung einer Vorrangseinräu-
mungserklärung, 

16. andere Geschäfte, deren Wert 1 v. H. der 
Finanzkraft (§ 69 Abs. 3) übersteigt;" 

48. Der § 45 Abs. 2 hat zu lauten: 
„(2) Die Gemeindevertretung kann für be-

stimmte Angelegenheiten der Privatwirtschafts-
verwaltung, die für die Gemeinde von wesentli-
cher Bedeutung sind, das Beschlußrecht an sich 
ziehen." 

49. Der § 45 Abs. 2, der als Abs. 3 zu bezeichnen ist, 
hat zu lauten: 

„(3) Die Gemeindevertretung kann, wenn es 
im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit 
oder Einfachheit gelegen ist, das ihr zustehende 
Beschlußrecht in den Angelegenheiten des Abs. 1 
lit. b mit Ausnahme der Z. 12 durch Verordnung 
an den Gemeindevorstand abtreten. Bei finan-
ziellen Verpflichtungen darf das Beschlußrecht 
für Geschäfte mit einem Wert im Einzelfall bis 
höchstens 10 v. H. der Finanzkraft (§ 69 Abs. 3) 
abgetreten werden. 

50. Dem § 46 Abs. 1 ist folgende lit. c anzufügen: 
,,c) zur Verwaltung von Anstalten und wirt-

schaftlichen Unternehmungen der Gemein-
de." 

51. Im § 46 haben die Abs. 2 bis 4 zu lauten: 
„(2) Die Ausschüsse können von der Ge-

meindevertretung, vom Gemeindevorstand oder 
vom Bürgermeister zur Erstattung von Gutach-
ten beauftragt werden. 

(3) Die Gemeindevertretung kann, wenn es 
im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit 
oder Einfachheit gelegen ist, dem Ausschuß nach 
Abs. 1 lit. c durch Verordnung das Beschlußrecht 
im Rahmen des § 45 Abs. 3 abtreten. 

(4) Einem Ausschuß müssen mindestens drei 
Mitglieder angehören. Die Mitglieder des Aus-
schusses sind aus der Mitte der Gemeindevertre-
ter oder deren Ersatzleute nach dem Verhältnis-
wahlrecht unter sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen des § 50 Abs. 2 zu wählen. Für 
Ausschußmitglieder sind in gleicher Weise eine 
erforderliche Anzahl Ersatzmitglieder zu wäh-
len. Ausschußmitglieder und Ersatzmitglieder, 
die noch kein Gelöbnis abgelegt haben, sind un-
verzüglich nach ihrer Wahl vom Bürgermeister 
anzugeloben. Der Wortlaut des Gelöbnisses be-
stimmt sich nach § 32 Abs. 1." 
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52. Im § 46 ist der bisherige Abs. 3 als Abs. 5 zu be-
zeichnen. 

53. Im § 46 Abs. 4, der als Abs. 6 zu bezeichnen ist, 
ist nach dem Wort „erteilen" ein Punkt zu setzen. 
Die danach folgenden Worte haben zu entfallen. 

54. Im § 46 ist der bisherige Abs. 5 als Abs. 7 zu be-
zeichnen. 

55. Der § 46 Abs. 6, der als Abs. 8 zu bezeichnen ist, 
hat zu lauten: 

„(8) Der Obmann hat den Ausschuß nach 
Bedarf zu Sitzungen einzuberufen. Den Sitzun-
gen können erforderlichenfalls Sachverständige 
und Auskunftspersonen mit beratender Stimme 
beigezogen werden. Falls damit größere Kosten 
verbunden sind, bedarf es der Zustimmung der 
Gemeindevertretung. Die Sitzungen sind nicht 
öffentlich und außerdem vertraulich. Die Ver-
traulichkeit kann durch Beschluß des Ausschus-
ses aufgehoben werden. Im übrigen gelten für die 
Ausschüsse die Bestimmungen der §§ 24, 25, 33, 
35 bis 40, 41 Abs. 7 und 42 bis 44 sinngemäß mit 
der Maßgabe, daß die dem Bürgermeister oblie-
genden Aufgaben dem Obmann des Ausschusses 
zukommen." 

56. Der § 47 Abs. 1 hat zu lauten: 
„(1) Die Gemeindevertretung hat zur Über-

wachung der gesamten Gebarung der Gemeinde 
einschließlich der Anstalten, Betriebe und wirt-
schaftlichen Unternehmungen der Gemeinde ei-
nen Ausschuß gemäß § 46 Abs. 1 lit. b zu wählen 
(Prüfungsausschuß). Der Bürgermeister, die 
Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Mit-
glieder der Ausschüsse gemäß § 46 Abs. 1 lit. c 
sowie jene Mitglieder der Gemeindevertretung, 
die Gemeindebedienstete sind, dürfen dem Prü-
fungsausschuß nicht angehören. Gehören der 
Gemeindevertretung mehr als eine Parteifrak-
tion an, kommt das Vorschlagsrecht für den Ob-
mann des Prüfungsausschusses jenen Parteifrak-
tionen zu, die nicht den Bürgermeister stellen." 

57. Im § 47 Abs. 3 sind nach den Worten „des Rech-
nungsabschlusses" die Worte „und des Vermö-
gensnachweises" einzufügen. 

58. Der §47 Abs. 4 hat zu lauten: 
„(4) Über das Ergebnis der Prüfung ist der 

Gemeindevertretung ein schriftlicher Bericht des 
Prüfungsausschusses ohne unnötigen Aufschub 
vorzulegen. Vor der Vorlage an die Gemeinde-
vertretung ist dem Bürgermeister und der mit der 
Leitung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte 
betrauten Person Gelegenheit zur Abgabe einer 
schriftlichen Stellungnahme zu geben. Diese 
Stellungnahmen sind der Gemeindevertretung 
zur Kenntnis zu bringen." 

59. Nach dem § 47 ist folgender § 47a einzufügen: 

„§47a 
Berufungskommissionen 

(1) In den Angelegenheiten des § 45 Abs. 1 
lit. a Z. 14 kann die Gemeindevertretung, wenn 
es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit 
oder Einfachheit gelegen ist, durch Verordnung 
einer Berufungskommission die Befugnis über-
tragen, in ihrem Namen Entscheidungen und 
Verfügungen zu treffen oder sonstige Amtshand-
lungen vorzunehmen. 

(2) Eine Berufungskommission besteht aus 
einem Vorsitzenden und mindestens zwei, 
höchstens aber vier weiteren Mitgliedern. Der 
Vorsitzende und die weiteren Mitglieder sind von 
der Gemeindevertretung auf die Dauer ihrer 
Funktionsperiode zu wählen. Die Mitglieder 
müssen in die Gemeindevertretung wählbar sein. 
Der Bürgermeister und der Vizebürgermeister 
dürfen nicht als Mitglieder gewählt werden. Ge-
hören der Gemeindevertretung verschiedene 
Parteifraktionen an, so sind die weiteren Mitglie-
der unter Einrechnung des Vorsitzenden auf die 
betreffende Parteifraktion im Verhältnis der 
Stärke der Parteifraktionen in der Gemeindever-
tretung auf Vorschlag der Parteifraktionen in 
sinngemäßer Anwendung des § 50 Abs. 2 zu be-
stellen. Für jedes Mitglied ist in gleicher Weise 
ein Ersatzmitglied zu bestellen. Vor Ablauf der 
Funktionsperiode erlischt die Funktion durch 
Verzicht, Tod oder Abberufung. Die Gemeinde-
vertretung hat ein Mitglied abzuberufen, wenn 
die Voraussetzungen für die Bestellung weggefal-
len sind. 

(3) Die Berufungskommission ist vom Vor-
sitzenden nach Bedarf einzuberufen. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Vorsitzende hat 
den Sitzungen erforderlichenfalls Sachverstän-
dige und Auskunftspersonen beizuziehen. Zu ei-
nem Beschluß ist die Anwesenheit von zwei Drit-
teln der Mitglieder und die unbedingte Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen mit der Maßgabe er-
forderlich, daß bei Stimmengleichheit die Stim-
me des Vorsitzenden entscheidend ist. 

(4) Die Gemeindevertretung hat durch Ver-
ordnung eine Geschäftsordnung zu erlassen, die 
insbesondere nähere Bestimmungen über die 
Einberufung der Sitzungen, die Abstimmung 
und die Geschäftsbehandlung zu enthalten hat." 

60. Im § 50 Abs. 2 ist nach dem ersten Satz folgender 
Satz einzufügen: 
„Dabei sind die bei der Gemeindevertretungs-
wahl abgegebenen gültigen Stimmen zugrunde-
zulegen." 

61. Im § 50 Abs. 3 haben die Worte „mit absoluter 
Stimmenmehrheit" zu entfallen. 

62. Der § 50 Abs. 4 lit. b hat zu lauten: 
,,b) Personen, die mit dem Bürgermeister oder 

mit bereits gewählten Mitgliedern des Ge-
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meindevorstandes verheiratet oder im ersten 
oder zweiten Grad verwandt oder verschwä-
gert sind." 

63. Dem § 50 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 
„(5) Das Ergebnis der Wahl und alle später 

eintretenden Änderungen in der Zusammenset-
zung des Gemeindevorstandes sind unverzüglich 
der Bezirkshauptmannschaft bekanntzugeben." 

64. Der § 52 Abs. 2 hat zu lauten: 
„(2) Die Mitglieder des Gemeindevorstandes 

können vor Ablauf der Funktionsperiode auf die 
weitere Ausübung ihres Amtes verzichten. Der 
Amtsverzicht ist schriftlich zu erklären. Er wird 
mit der persönlichen Übergabe der Verzichtser-
klärung an den Bürgermeister wirksam." 

65. Im § 53 Abs. 4 ist bei den sinngemäß geltenden 
Bestimmungen der § 33 einzufügen. 

66. Der § 54 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 
„Hievon ausgenommen sind die Befugnis gemäß 
Abs. 3 sowie die Angelegenheiten des § 45 Abs. 
3." 

67. Der § 54 Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten: 
„Diese Ermächtigung gilt nicht für Entscheidun-
gen über Rechtsmittel und jene Beschlüsse, die 
auf Grund der Landesverfassung der Gemeinde-
vertretung vorbehalten sind sowie für den Vor-
anschlag und den Rechnungsabschluß der Ge-
meinde." 

68. Im § 54 Abs. 4 hat es statt „unter einem eigenen 
Tagesordnungspunkt" zu lauten „unter dem Ta-
gesordnungspunkt ,Berichte'". 

69. Der § 55 Abs. 1 hat zu lauten: 
„(1) Die Gemeindevertretung hat in der kon-

stituierenden Sitzung vor der Wahl des Gemein-
devorstandes den Bürgermeister durch Stimm-
zettel zu wählen." 

70. Im § 55 Abs. 2 hat es statt „§ 50 Abs. 4" zu lauten 
„§50 Abs. 4 lit .a". 

71. Im § 55 Abs. 3 und 4 hat es jeweils statt „absolute 
Stimmenmehrheit" bzw. „absolute Mehrheit" zu 
lauten „unbedingte Mehrheit". 

72. Dem §55 ist folgender Abs. 10 anzufügen: 
„(10) Das Ergebnis der Wahl des Bürgermei-

sters ist unverzüglich der Bezirkshauptmann-
schaft bekanntzugeben." 

73. Im § 56 Abs. 3 sind nach dem Wort „Verhinde-
rung" die Worte „oder bei Erlöschen seines Am-
tes" einzufügen. 

74. Im § 56 Abs. 4 hat es statt „und 9" zu lauten „so-
wie 9 und 10". 

75. Die Überschrift des § 57 hat zu lauten: 
„Funktionsdauer und Amtsverzicht" 

76. Im § 57 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 
„(2) Der Bürgermeister und der Vizebürger-

meister können vor Ablauf der Funktionsperio-
de auf die weitere Ausübung ihres Amtes verzich-

ten. Der Amtsverzicht ist schriftlich zu erklären. 
Er wird mit der persönlichen Übergabe der Verzichtserklärung an den Bürgermeister, wenn es 
sich um den Bürgermeister handelt, an den Vize-
bürgermeister, wirksam. 

(3) Erlischt das Amt des Bürgermeisters oder 
des Vizebürgermeisters durch Tod, Amtsverlust, 
Amts verzieht oder Abberufung vorzeitig, so ist 
binnen vier Wochen eine Nachwahl für den rest-
lichen Teil der Funktionsperiode nach den Be-
stimmungen der §§55 und 56 vorzunehmen. Der 
§ 50 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden." 

77. Die Überschrift des § 58 hat zu lauten: 
„Gelöbnis und Dienstausweis" 

78. Dem § 58 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 
„(3) Die Bezirkshauptmannschaft hat dem 

Bürgermeister und dem Vizebürgermeister nach 
Ablegung des Gelöbnisses einen Dienstausweis 
auszustellen, aus dem hervorgeht, daß die darin 
genannte Person Bürgermeister bzw. Vizebür-
germeister der im Dienstausweis gleichfalls anzu-
führenden Gemeinde ist. Das Nähere über die 
Form des Dienstausweises ist durch Verordnung 
der Landesregierung zu bestimmen. Endet das 
Amt des Bürgermeisters oder des Vizebürgermei-
sters, so ist der Ausweis zurückzugeben." 

79. Der § 60 Abs. 2 lit. e hat zu lauten: 
,,e) die laufende Verwaltung der Gemeinde als 

Trägerin von Privatrechten einschließlich der 
Vergabe von Lieferungen und Leistungen, 
insoweit diese Ausgaben im Einzelfall 0,1 v. 
H. oder bei einer entsprechenden Ermächti-
gung durch den Gemeindevorstand 
höchstens 0,25 v. H. der Finanzkraft nicht 
übersteigen;" 

80. Der § 60 Abs. 3 hat zu lauten: 
„(3) Die Zuständigkeit des Bürgermeisters 

gemäß Abs. 1 lit. a umfaßt nicht die Vertretung 
der Gemeinde in Organen juristischer Perso-
nen." 

81. Dem §60 Abs. 3, der als Abs. 4 zu bezeichnen ist, 
ist folgender Satz anzufügen: 
„Dies gilt nicht für Angelegenheiten gemäß § 45 
Abs. 3." 

82. Im § 60 sind die bisherigen Abs. 4 bis 6 als Abs. 5 
bis 7 zu bezeichnen. Im nunmehrigen Abs. 5 hat 
es statt „Abs. 3" zu lauten „Abs. 4". 

83. Im § 61 Abs. 3 hat es statt „5000 S" zu lauten 
„10.000S". 

84. Der § 63 hat zu entfallen. 
85. Im § 64 haben die Abs. 1 und 2 zu lauten: 

„(1) Rechtsgeschäfte, die privatrechtliche 
Verpflichtungen gegenüber Dritten zum Inhalt 
haben und der Beschlußfassung der Gemeinde-
vertretung oder des Gemeindevorstandes vorbe-
halten sind, bedürfen der Schriftform. Derartige 
Urkunden sind vom Bürgermeister und einem 
Mitglied des Gemeindevorstandes zu unterferti-
gen. 
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(2) Betrifft die Urkunde eine Angelegenheit, für 
die eine aufsichtsbehördliche Genehmigung er-
forderlich ist, so ist in der Urkunde auch die auf-
sichtsbehördliche Genehmigung anzuführen." 

86. Der §65 hat zu entfallen. 
87. Dem §69 Abs. 1 ist folgende lit. danzufügen: 

,,d) die Finanzkraft." 
88. Im § 69 haben die Abs. 2 bis 6 zu lauten: 

„(2) Die Höhe der Ausgaben gemäß Abs. 1 
lit. c ist unter Bedachtnahme auf die Grundsätze 
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit festzulegen. 

(3) Die Finanzkraft im Sinne dieses Gesetzes 
ist jene des Voranschlages des vorausgehenden 
Haushaltsjahres. Sie setzt sich zusammen aus 
den ausschließlichen Gemeindeabgaben und den 
Gemeindeanteilen an den zwischen den Gebiets-
körperschaften geteilten Abgaben. Hievon aus-
zunehmen sind die Interessentenbeiträge und die 
Gebühren für die Benützung von Gemeindeein-
richtungen und -anlagen. 

(4) Der vom Gemeindevorstand beschlosse-
ne Voranschlagsentwurf ist jedem Gemeindever-
treter rechtzeitig, mindestens aber eine Woche 
vor der Beschlußfassung in der Gemeindevertre-
tung, zuzustellen. 

(5) Die Gemeindevertretung hat den Voran-
schlag so rechtzeitig zu beschließen, daß er mit 
Beginn des Kalenderjahres wirksam werden 
kann. 

(6) Die Landesregierung hat im Bedarfsfalle 
durch Verordnung nähere Vorschriften über die 
Haushaltsführung, insbesondere über Veran-
schlagung, Haushaltsausgleich, Rücklagengeba-
rung, Anweisung, Zahlungs- und Empfangsauf-
träge, Haushaltsüberwachung, Voranschlagsab-
weichungen, Nachtrags Voranschlag, Umfang 
der Rechnungslegung und Beilagen zum Rech-
nungsabschluß, zu erlassen." 

89. Der §70 Abs. 2 hat zu lauten: 
„(2) Erhebt die Landesregierung innerhalb 

der Frist gemäß Abs. 1 Einwendungen, hat die 
Gemeindevertretung darüber ohne unnötigen 
Aufschub zu beschließen." 

90. Die §§71 und 72 haben zu lauten: 
„§71 

Voranschlagsprovisorium 
(1) Wenn der Voranschlag nicht rechtzeitig 

beschlossen wird, sind die Gemeindeorgane im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten in der 
ersten Hälfte des Haushaltsjahres ermächtigt, 
Ausgaben nach dem Voranschlag des abgelaufe-
nen Haushaltsjahres vorzunehmen, wobei die 
Ausgaben je Monat ein Zwölftel der Ausgaben-
ansätze nicht übersteigen dürfen, und einen Kas-
senkredit auf die Dauer von höchstens neun Mo-
naten aufzunehmen. 

(2) Wurde der Voranschlag während des er-
sten Halbjahres nicht beschlossen, so kann die 
Landesregierung einen Amts Verwalter bestellen, 
der den Gemeindevoranschlag an Stelle der Ge-
meindevertretung unter Bedachtnahme auf § 69 
festzulegen hat. Die Bestimmungen des § 85 Abs. 
3 und 6 gelten sinngemäß. 

§72 
Abweichungen vom Voranschlag, Nachtrags-

voranschlag 
(1) Ergeben sich im Laufe des Haushaltsjah-

res unaufschiebbare Ausgaben, die in dem be-
treffenden Voranschlagsansatz keine Bedeckung 
finden (überplanmäßige Ausgaben), so kann der 
Gemeindevorstand beschließen, daß der Voran-
schlagsansatz bis zu 10 v. H. des Ansatzes, 
höchstens aber bis zu 1 v. H. der Finanzkraft 
überschritten werden darf. Diese Ausgabenüber-
schreitung ist nur zulässig, wenn Bedeckung 
durch Einsparung bei anderen Voranschlagsstel-
len oder durch nicht für andere Zwecke gebunde-
ne Mehreinnahmen gegeben ist. Die Aufnahme 
von Fremdmitteln gehört nicht zu den Mehrein-
nahmen. 

(2) Die Gemeindevertretung kann den Ge-
meindevorstand ermächtigen, die Voranschlags-
ansätze unter den Voraussetzungen des Abs. 1 
um bestimmte Beträge oder um Hundertsätze zu 
überschreiten, höchstens aber bis zu 1 v. H. der 
Finanzkraft. 

(3) Ergibt sich im Laufe des Haushaltsjahres 
die Notwendigkeit eines neuen Aufwandes, für 
den im Voranschlag kein Ansatz vorgesehen ist 
(außerplanmäßige Ausgaben), so ist ein Nach-
tragsvoranschlag erforderlich, wenn die Ausga-
ben im Einzelfall 0,5 v. H. der Finanzkraft über-
steigen oder eine Bedeckung im Sinne des Abs. 1 
nicht gegeben ist. Für überplanmäßige Ausgaben 
ist ein Nachtragsvoranschlag erforderlich, wenn 
eine Bedeckung im Sinne des Abs. 1 nicht gege-
benist. 

(4) Für den Nachtragsvoranschlag sind die 
Bestimmungen der §§69 und 70 sinngemäß anzu-
wenden." 

91. Im § 73 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 
„(2) Der Bürgermeister hat das Recht, die 

Durchführung einer Zahlung der Gemeinde an-
zuordnen (Anweisungsrecht). Für Zahlungen in 
Höhe von mehr als 1 v. T. der Finanzkraft darf 
der Bürgermeister das Anweisungsrecht nicht 
übertragen (§ 23a Abs. 2). An Personen, die mit 
der Ausübung der Kassen- und Rechnungsge-
schäfte betraut sind, darf das Anweisungsrecht 
nicht übertragen werden. 

(3) Der Gemeindevorstand kann zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben auf die Dauer 
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von höchstens neun Monaten Kassenkredite auf-
nehmen. Diese dürfen 20. v. H. der Finanzkraft 
nicht übersteigen." 

92. Dem § 74 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 
„Der Rechnungsabschluß ist jedem Gemein-

devertreter rechtzeitig, mindestens aber eine Wo-
che vor der Beschlußfassung in der Gemeinde-
vertretung, zuzustellen." 

93. Dem § 75 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 
„Für diese Person gelten sinngemäß die Bestim-
mungen über die Befangenheit und Amtsver-
schwiegenheit". 

94. Der §75 Abs. 5 hat zu lauten: 
„(5) Die Landesregierung hat im Bedarfsfal-

le durch Verordnung nähere Vorschriften über 
die Rechnungs- und Kassenführung, insbesonde-
re über die Einrichtung der Gemeindekasse, Zah-
lungsvollzug, Geldverwaltung, Überschüsse und 
Fehlbeträge, Führung und Aufbewahrung der 
Bücher und Belege, Verrechnung der Haushalts-
gebarung, der durchlaufenden Gebarung und 
des Vermögens zu erlassen und hiebei auch die 
Verwendung bestimmter Vordrucke anzuord-
nen." 

95. Im § 77 Abs. 2 sind nach dem Wort „verstehen," 
die Worte „die von der Gemeinde als selbständi-
gem Wirtschaftskörper besorgt werden und 
jene," einzufügen. 

96. Dem §79 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 
„Jeder Bescheid eines Gemeindeorganes, gegen 
den eine Vorstellung zulässig ist, hat eine Vor-
stellungsbelehrung zu enthalten." 

97. Im § 79 haben die Abs. 3 und 4 zu lauten: 
„(3) Die Vorstellung hat keine aufschiebende 

Wirkung. Die Aufsichtsbehörde hat jedoch auf 
Antrag des Einschreiters die aufschiebende Wir-
kung mit Bescheid zuzuerkennen, insoweit dem 
nicht zwingende öffentliche Interessen entgegen-
stehen und nach Abwägung aller berührten In-
teressen mit dem Vollzug oder mit der Ausübung 
der mit Bescheid eingeräumten Berechtigung 
durch einen Dritten für den Einschreiter ein un-
verhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. 
Wenn sich die Voraussetzungen, die für die Ent-
scheidung über die aufschiebende Wirkung der 
Vorstellung maßgebend waren, wesentlich geän-
dert haben, ist auf Antrag einer Partei neu zu ent-
scheiden. Die Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung bedarf nur dann einer Begründung, 
wenn die Interessen Dritter berührt werden. 

(4) Bescheide gemäß Abs. 3 sind allen Par-
teien zuzustellen. Im Falle der Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung hat das Gemeindeor-
gan, das den angefochtenen Bescheid erlassen 
hat, den Vollzug aufzuschieben und die hiezu er-
forderlichen Verfügungen zu treffen. Der durch 

den angefochtenen Bescheid Berechtigte darf die 
Berechtigung nicht ausüben." 

98. Im § 79 sind die bisherigen Abs. 4 bis 6 als Abs. 5 
bis 7 zu bezeichnen. 

99. Im § 84 Abs. 1 hat es statt „5000 S" zu lauten 
„10.000 S". 

100. Der §86 hat zu lauten: 
„§86 

Überprüfung der Gebarung 
(1) Die Aufsichtsbehörde hat das Recht, die 

Gebarung der Gemeinde auf ihre Wirtschaftlich-
keit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit sowie 
auf die ziffernmäßige Richtigkeit und die Über-
einstimmung mit den bestehenden Vorschriften 
zu überprüfen. 

(2) Das Überprüfungsergebnis ist in einem 
Bericht und einem Anhang zusammenzufassen. 
In den Anhang sind die nach Auffassung der 
Aufsichtsbehörde geringfügigen Mängel, insbe-
sondere jene formaler Art, aufzunehmen. 

(3) Das Überprüfungsergebnis ist dem Bür-
germeister schriftlich zu übermitteln. Dieser hat 
eine Ausfertigung des Überprüfungsergebnisses 
samt einer allfälligen Stellungnahme jedem Mit-
glied des Gemeindevorstandes sowie jeder Par-
teifraktion mindestens zwei Wochen vor der 
Gemeindevertretungssitzung, in der der Bericht 
behandelt wird, zuzustellen. 

(4) Der Bürgermeister hat den Bericht samt 
einer allfälligen Stellungnahme der Gemeinde-
vertretung ohne unnötigen Aufschub unter ei-
nem eigenen Tagesordnungspunkt zur Kenntnis 
zu bringen. 

(5) Der Bürgermeister hat der Aufsichtsbe-
hörde die auf Grund des Überprüfungsergebnis-
ses getroffenen Maßnahmen innerhalb von drei 
Monaten schriftlich mitzuteilen." 

101. Der §87 hat zu lauten: 
„§87 

Genehmigung von Beschlüssen 
(1) Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

bedürfen, abgesehen von den in diesem Gesetz 
oder in anderen Gesetzen vorgesehen Fällen, Be-
schlüsse der Gemeindeorgane über 
a) Aufnahme von Darlehen und Kontokorrent-

krediten mit Ausnahme von Kassenkrediten 
und solchen, die vom Land oder Bund oder ei-
nem von diesen eingerichteten Fonds zu För-
derungszwecken gewährt werden; ein Darle-
hen oder ein Kontokorrentkredit bedarf fer-
ner keiner Genehmigung, wenn der Betrag 20 
v.H. oder der gesamte von der Gemeinde zu 
leistende jährliche Schuldendienst einschließ-
lich der jährlichen Zahlungsverpflichtung aus 
Leasing-Geschäften 10 v.H. der Finanzkraft 
nicht übersteigt; 
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b) Übernahme einer Haftung mit Ausnahme der 
Haftung für Darlehen, die vom Bund oder 
Land oder einem von diesen eingerichteten 
Fonds zu Förderungszwecken gewährt wer-
den; die Übernahme einer Haftung bedarf fer-
ner keiner Genehmigung, wenn dadurch der 
Gesamtbetrag, für den die Gemeinde haftet, 
20 v.H. der Finanzkraft nicht übersteigt; 

c) Leasingverträge, wenn die jährliche Zah-
lungsverpflichtung einschließlich des gesam-
ten von der Gemeinde zu leistenden jährlichen 
Schuldendienstes 10 v.H. der Finanzkraft 
übersteigt; 

d) vertragsmäßige Verfügung über Gemeindeab-
gaben und Gemeindeanteile an den zwischen 
den Gebietskörperschaften geteilten Abga-
ben; 

e) Errichtung oder wesentliche Erweiterung 
wirtschaftlicher Unternehmungen sowie Be-
teiligung oder wesentliche Erweiterung der 
Beteiligung an wirtschaftlichen Unterneh-
mungen. 

(2) Die Genehmigung nach Abs. 1 darf nur 
versagt werden, wenn der Beschluß gesetzwidrig 
oder mit der Gefahr einer unangemessenen fi-
nanziellen Belastung der Gemeinde verbunden 
oder geeignet ist, nachteilige überörtliche Rück-
wirkungen hervorzurufen. 

(3) Rechtsgeschäfte, die einer Genehmigung 
nach Abs. 1 bedürfen, werden erst mit deren Er-
teilung rechts wirksam." 

102. Dem § 88 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 
„In anderen Gesetzen begründete Aufsichtsrech-
te der Landesbehörden werden durch die Bestim-
mungen dieses Gesetzes nicht berührt." 

103. Der §88 Abs. 2 hat zu lauten: 
„(2) Aufsichtsbehörde im Sinne der § § 7 9 

und 85 bis 87 ist die Landesregierung. Wenn es 
im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit 
und Raschheit gelegen ist, kann die Landesregie-
rung die Bezirkshauptmannschaft allgemein 
oder fallweise ermächtigen, über Vorstellungen 
im Namen der Landesregierung zu entscheiden." 

104. Das VII. Hauptstück hat zu lauten: 

„VII. Hauptstück 
Gemeindeverbände und Verwaltungs-

gemeinschaften 

1. Abschnitt 
Gemeindeverbände 

§89 
Bildung von Gemeindeverbänden durch 

Vereinbarung 
(1) Zur Besorgung einzelner Aufgaben des 

eigenen Wirkungsbereiches können sich Gemein-
den durch Vereinbarung zu Gemeindeverbänden 
zusammenschließen. Eine solche Vereinbarung 
und deren Änderung bedürfen der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist 
durch Verordnung zu erteilen, wenn die Ver-
einbarung den folgenden Absätzen entspricht 
und die Bildung des Gemeindeverbandes 
a) im Falle der Besorgung von Aufgaben der Ho-

heitsverwaltung die Funktion der beteiligten 
Gemeinden als Selbstverwaltungskörper nicht 
gefährdet, 

b) im Falle der Besorgung von Aufgaben der Ge-
meinden als Träger von Privatrechten aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit im Interesse der be-
teiligten Gemeinden gelegen ist. 

(2) Die Vereinbarung hat die erforderlichen 
Regelungen über die Bildung (beteiligte Gemein-
den, Aufgaben, Name, Sitz), die Organisation 
(Organe und deren Zuständigkeiten, Sitz- und 
Stimmrecht, Geschäftsführung, Wirtschaftsfüh-
rung, Deckung des Aufwandes, Haftung), den 
Beitritt und den Austritt von Gemeinden sowie 
die Auflösung des Gemeindeverbandes zu ent-
halten. 

(3) Als Organe des Gemeindeverbandes sind 
eine Verbands Versammlung, ein Verbandsvor-
stand und ein Verbandsobmann vorzusehen. Die 
Verbandsversammlung muß aus gewählten Ver-
tretern aller verbandsangehörigen Gemeinden 
bestehen. Der Verbandsvorstand ist aus der Mit-
te der Mitglieder der Verbandsversammlung zu 
wählen. Die Bestellung eines Verbands Vorstan-
des kann entfallen, wenn es auf Grund der Art 
oder des Umfanges der Aufgaben oder wegen der 
Zahl der verbandsangehörigen Gemeinden nicht 
erforderlich ist. 

(4) Jede verbandsangehörige Gemeinde muß 
in der Verbandsversammlung mit mindestens ei-
ner Stimme vertreten sein. 

(5) Der Verbandsversammlung müssen je-
denfalls zugewiesen werden: 
a) die Wahl der Organe; 
b) Beschlüsse über den Beitritt oder Austritt ei-

ner Gemeinde sowie über die Auflösung des 
Gemeindever bandes; 

c) Beschlüsse über Änderungen der Vereinba-
rung, insbesondere solche aus Anlaß des Bei-
trittes oder Austrittes einer Gemeinde; 

d) Beschlüsse über den Voranschlag und den 
Rechnungsabschluß; 
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e) die Festsetzung von Beiträgen und Entgelten 
für die Benützung von Einrichtungen und An-
lagen des Gemeindeverbandes. 

(6) Dem Verbandsobmann müssen jeden-
falls zugewiesen werden: 
a) die Vertretung des Gemeindeverbandes nach 

außen; 
b) die Durchführung der durch die Kollegialor-

gane des Gemeindeverbandes gefaßten Be-
schlüsse; 

c) die laufende Verwaltung des Gemeindever-
bandes als Träger von Privatrechten; 

d) die Leitung der Geschäftsstelle des Gemeinde-
verbandes als deren Vorstand. 

(7) Die Beschlüsse in Angelegenheiten des 
Abs. 5 lit. b und c bedürfen einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 

(8) Die verbandsangehörigen Gemeinden 
haften Dritten gegenüber für die vom Gemeinde-
verband eingegangenen Verbindlichkeiten zur 
ungeteilten Hand. Untereinander haften sie ent-
sprechend dem in der Vereinbarung zu bestim-
menden Verhältnis. 

(9) Bei Auflösung des Gemeindeverbandes 
ist sein Vermögen zur Abdeckung von Verbind-
lichkeiten heranzuziehen. Das verbleibende Ver-
mögen ist, soweit nichts anderes vereinbart wird, 
auf die verbandsangehörigen Gemeinden in dem 
Verhältnis aufzuteilen, in dem sie zur Bildung 
des Verbandsvermögens beigetragen haben; dies 
gilt auch beim Ausscheiden einer Gemeinde. 

(10) Die Landesregierung hat in Anlehnung 
an die Bestimmungen des IV. und V. Hauptstückes die erforderlichen näheren Bestimmungen zu 
erlassen. 

§ 89a 
Bildung von Gemeindeverbänden durch 

Verordnung 
(1) In Angelegenheiten des selbständigen 

Wirkungsbereiches des Landes können im Inter-
esse der Zweckmäßigkeit für Angelegenheiten 
der Vollziehung oder der privatrechtlichen Tätig-
keit durch Verordnung der Landesregierung Ge-
meindeverbände gebildet werden. Die Funktion 
der Gemeinden als Selbstverwaltungskörper und 
Verwaltungssprengel darf dadurch nicht gefähr-
det werden. Vor der Bildung eines Gemeindever-
bandes sind die beteiligten Gemeinden zu hören. 

(2) Die Verordnung nach Abs. 1 hat die er-
forderlichen Regelungen über die Bildung und 
die Organisation des Gemeindeverbandes zu ent-
halten. Sie muß den folgenden Absätzen entspre-
chen und ist im übrigen in Anlehnung an die Be-
stimmungen des IV. und V. Hauptstückes zu er-
lassen. 

(3) Die Abs. 3 und 4 des § 89 gelten auch für 
Gemeindeverbände, die durch Verordnung ge-
bildet werden. Die Stimmrechte in der Verbands-
versammlung sind unter Bedachtnahme auf den 
Umfang der Aufgaben, die der Gemeindever-
band für die einzelnen Gemeinden besorgt, auf-
zuteilen. Dabei sind die gemäß § 89 Abs. 4 zu ver-
gebenden Stimmrechte zu berücksichtigen. 

(4) Die Abs. 5 und 6 des § 89 gelten mit der 
Maßgabe, daß bei Gemeinde verbänden, die zur 
Besorgung von Aufgaben des übertragenen Wir-
kungsbereiches berufen sind, alle Angelegenhei-
ten mit Ausnahme jener, die gemäß § 89 Abs. 5 
der Verbandsversammlung vorbehalten sind, 
dem Verbandsobmann zugewiesen werden müs-
sen. 

(5) Der durch Einnahmen nicht gedeckte 
Aufwand ist, ebenso wie ein allfälliger Über-
schuß, entsprechend dem Umfang der Aufga-
ben, die der Gemeindeverband für die einzelnen 
Gemeinden besorgt, aufzuteilen. 

(6) Die Abs. 8 und 9 des § 89 gelten mit der 
Maßgabe, daß die Gemeinden, soweit sie nichts 
anderes vereinbaren, untereinander entspre-
chend dem Umfang der Aufgaben haften, die der 
Gemeindeverband für die einzelnen Gemeinden 
besorgt. 

§ 89b 
Durch Gesetz oder Verordnung des Bundes ge-

bildete Gemeindeverbände 
Für Gemeindeverbände, die durch Gesetz 

oder Verordnung des Bundes gebildet werden, 
findet der § 89a, soweit er die Organisation von 
Gemeindeverbänden regelt, sinngemäß Anwen-
dung. 

§ 89c 
Gemeinsame Bestimmungen, Aufsicht 

(1) Den Gemeindeverbänden kommt hin-
sichtlich der ihnen zugewiesenen Aufgaben die-
selbe Stellung zu, wie sie den Gemeinden hin-
sichtlich dieser Aufgaben zukommt, wenn sie 
keinen Gemeindeverband bilden. 

(2) Sofern in diesem Abschnitt auf andere 
Bestimmungen dieses Gesetzes verwiesen wird, 
entsprechen der Gemeindevertretung die Ver-
bandsversammlung, dem Gemeindevorstand der 
Verbandsvorstand und dem Bürgermeister der 
Verbandsobmann. 

(3) Soweit keine besonderen Regelungen be-
stehen, können Gemeindeverbände für die Be-
nützung ihrer Einrichtungen und Anlagen durch 
Verordnung Beiträge festsetzen. Die Erträge aus 
diesen Beiträgen dürfen nicht höher sein als die 
Gesamtkosten, die den Gemeindeverbänden 
durch die Schaffung, Erhaltung und den Betrieb 
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der betreffenden Einrichtungen und Anlagen er-
wachsen. 

(4) Über Streitigkeiten zwischen den ver-
bandsangehörigen Gemeinden hat die Landesre-
gierung zu entscheiden. Dasselbe gilt für Streitig-
keiten zwischen dem Gemeindeverband und den 
verbandsangehörigen Gemeinden. Bei der Ent-
scheidung über vermögensrechtliche Streitigkei-
ten ist, wenn es die besonderen Umstände gebie-
ten, auf die Billigkeit bedacht zu nehmen. 

(5) Auf Gemeindeverbände, die der Aufsicht 
des Landes unterliegen, sind die Bestimmungen 
des VI. Hauptstückes mit Ausnahme des § 85 
sinngemäß anzuwenden. Der § 88 findet mit der 
Maßgabe Anwendung, daß für Gemeindever-
bände, denen Gemeinden verschiedener Verwal-
tungsbezirke angehören, die Landesregierung 
Aufsichtsbehörde ist. Durch Vereinbarung gebil-
dete Gemeindeverbände, die der Aufsicht des 
Landes unterliegen, können von der Landesre-
gierung nach Anhörung der verbandsangehöri-
gen Gemeinden aufgelöst werden, wenn eine ge-
ordnete Führung der Geschäfte nicht mehr ge-
währleistet ist oder die dem Gemeindeverband 
obliegenden Aufgaben in angemessener Frist 
nicht erfüllt werden. 

2. Abschnitt 
Verwaltungsgemeinschaften 

§ 89d 
(1) Gemeinden können zum Zwecke der 

sparsameren und zweckmäßigeren Besorgung 
von Geschäften des eigenen und des übertrage-
nen Wirkungsbereiches die Bildung einer Ver-
waltungsgemeinschaft vereinbaren. Die Ver-
einbarung hat insbesondere Bestimmungen zu 
enthalten über den Sitz, die Bezeichnung und Ge-
schäftsführung, das Verhältnis der Beteiligung 
am Aufwand sowie über die Auflösung der Ver-
waltungsgemeinschaft. 

(2) Die Selbständigkeit der Gemeinden, ihre 
Rechte und Pflichten sowie die Zuständigkeit ih-
rer Organe werden durch die Einrichtung einer 
Verwaltungsgemeinschaft nicht berührt. Ver-
waltungsgemeinschaften haben keine Rechtsper-
sönlichkeit. Sie handeln im Namen der Gemein-
de, deren Geschäfte sie besorgen. 

(3) Die Vereinbarung über eine Verwaltungs-
gemeinschaft ist der Aufsichtsbehörde zur 
Kenntnis zu bringen." 

105. Im § 90 Abs. 1 hat es statt „3000 S" zu lauten 
„10.000S". 

106. Im § 90 Abs. 3 hat es statt „6000 S" zu lauten 
„20.000 S". 

Artikel II 
1. Im § 91 vierter Satz der Gemeindeordnung 1935, 

LGB1. Nr. 25/1935, haben die Worte „unbeschadet 
der Bestimmung des § 58 Abs. 3" zu entfallen. 

2. Im § 91 der Gemeindeordnung 1935 hat der letzte 
Satz zu lauten: 
„Ob die Dienste durch den Verpflichteten selbst 
oder durch einen tauglichen Vertreter geleistet wer-
den, oder ob statt dessen der geschätzte Betrag in 
die Gemeindekassa bezahlt wird, bestimmt der Ver-
pflichtete." 

Artikel III 

(1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes anhängige Vorstellungen sind nach den bisherigen 
Bestimmungen weiterzuführen. 

(2) Die Bestimmungen des § 87 in der Fassung des 
Art. I Z. 101 sind auch auf jene Beschlüsse der Ge-
meindeorgane anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes gefaßt, aber noch nicht aufsichtsbe-
hördlich genehmigt wurden. 

(3) Die im Art. I Z. 104 enthaltenen Regelungen 
über die Gemeindeverbände treten am 31. Dezember 
1986 in Kraft. Verordnungen auf Grund dieser Be-
stimmungen können vor diesem Zeitpunkt beschlos-
sen und kundgemacht, jedoch frühestens mit diesem 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt der 
§ 31 Abs. 4 des Sicherheitsgesetzes, LGB1. Nr. 
49/1975, außer Kraft. Dadurch wird die Geltung der 
Verordnung über die Form des Dienstausweises für 
Bürgermeister und Vizebürgermeister, LGB1. Nr. 
33/1978, nicht berührt. 

(5) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes ausgestellten Dienstausweise der Bürgermeister 
und Vizebürgermeister gelten als nach diesem Gesetz 
ausgestellt. 

12 



7. Beilage im Jahre 1985 des XXIV. Vorarlberger Landtages 

B e r i c h t 
Das geltende Gemeindegesetz stammt aus dem 

Jahre 1965. Zwei in der Zwischenzeit durchgeführte 
Änderungen betrafen materiellrechtliche Bestimmun-
gen aus der Gemeindeordnung 1935. Mit Erlassung 
des Versteigerungsgesetzes und des Sicherheitsgeset-
zes wurden die Bestimmungen über die Bewilligung 
freiwilliger Feilbietungen sowie über die Heranzie-
hung der Einwohner zur unentgeltlichen Hilfeleistung 
bei Elementarereignissen aus der Gemeindeordnung 
1935 aufgehoben. Mit Erlassung des Bürgermeister-
Pensionsgesetzes wurde die Regelung über die Pensio-
nen der Bürgermeister und seiner Hinterbliebenen aus 
dem Gemeindegesetz ausgeschieden. Schließlich hat 
der Verfassungsgerichtshof eine Bestimmung, die das 
ortspolizeiliche Verordnungsrecht der Gemeinden be-
traf, aufgehoben. 

In den nahezu 20 Jahren seit dem Inkrafttreten 
des Gemeindegesetzes am 31. Dezember 1965 konnten 
in der Handhabung dieses Gesetzes viele Erfahrungen 
gesammelt werden, die schließlich zur einhelligen Ab-
sicht aller im Landtag vertretenen Parteien geführt ha-
ben, das Gemeindegesetz bis zur Gemeindevertretungswahl im April 1985 einer umfassenden Novellie-
rung zu unterziehen. Aus der Fülle der im Laufe der 
Jahre gesammelten Anregungen, Vorschläge und Än-
derungswünsche von Gemeinden, des Gemeindever-
bandes, der im Landtag vertretenen Parteien sowie 
verschiedener Fachabteilungen im Amt der Landesre-
gierung konnte einem großen Teil im vorliegenden 
Entwurf Rechnung getragen werden. Von den vielen 
Änderungen, Ergänzungen und Neuerungen in die-
sem Entwurf seien die wesentlichsten schlagwortartig 
erwähnt: 

— Einführung des Volksbegehrens, 
— Erleichterung der Voraussetzungen zur Durchfüh-

rung von Volksabstimmung und Volksbefragung, 
— Einführung des Petitionsrechtes mit Antwort-

pflicht, 
— Bestellung eines Ortsvorstehers unabhängig vom 

Vorschlag des Bürgermeisters, 
— Einführung eines Mißtrauensvotums gegen den 

Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevor-
standes und der Ausschüsse, 

— Anfragerecht und Regelung der Akteneinsicht der 
Mitglieder der Gemeindevertretung, 

— Neuregelung des Budgetrechts mit klarer Abgren-
zung der Zuständigkeit der einzelnen Gemeindeor-
gane, 

— Möglichkeit der Einrichtung von Verwaltungsaus-
schüssen mit Entscheidungsbefugnis, 

— Möglichkeit der Einrichtung einer Berufungskom-
mission zur Entlastung der Gemeindevertretung, 

— Vereinfachung der Bestimmungen über die Urkun-
denfertigung, 

— Einführung der zwingenden Aufnahme einer Vor-
stellungsbelehrung in letztinstanzliche Bescheide 
von Gemeindeorganen, 

— Straffung des aufsichtsbehördlichen Verfahrens, 
— Neuregelung der Bestimmungen über die Gemein-

deverbände, 
— Möglichkeit der Einrichtung von Verwaltungsge-

meinschaften. 
Um die Übersichtlichkeit des Gesetzestextes zu 

wahren, wird es notwendig sein, das Gemeindegesetz 
nach dem Inkrafttreten der vorgeschlagenen umfang-
reichen Änderung neu kundzumachen. 
Kosten: 

Mit der vorgesehenen Änderung des Gemeindege-
setzes dürfte aller Voraussetzung nach keine oder nur 
eine geringfügige Erhöhung des Verwaltungsaufwan-
des verbunden sein. 
Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 
Zu Art. I: 
Z u Z . l : 

Im V. Hauptstück des Gemeindegesetzes (Wirt-
schaft der Gemeinde) ist unter § 65 der Wirtschafts-
grundsatz für die Führung der Wirtschaft der Gemein-
de festgeschrieben. Daß sich aber die Grundsätze der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
nicht nur auf die Wirtschaftführung zu beschränken, 
sondern für die gesamte Verwaltung der Gemeinde zu 
gelten haben, erscheint geradezu selbstverständlich. 
Auch in der neuen Landesverfassung gehören zu den 
Grundsätzen des staatlichen Handelns aller Organe 
des Landes die Gesetzmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Dabei sei darauf 
hingewiesen, daß der Sparsamkeitsgrundsatz keinen 
Absolutheitsanspruch erheben kann, sondern durch 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmä-
ßigkeit und vor allem der Gesetzmäßigkeit relativiert 
werden muß. 

Sowohl die Bundesverfassung als auch die Lan-
desverfassung bekennen sich im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeiten zum Schutz der Umwelt. Es erscheint 
daher angebracht, auch im Gemeindegesetz aus-
drücklich daraufhinzuweisen, daß im Bereich der Ge-
meindeverwaltung auf den Umweltschutz Bedacht zu 
nehmen ist. Auf Grund der Einfügung des neuen § 2a 
kann der zitierte § 65 entfallen. 
Zu Z. 2.i 

Die Gemeinde konnte bisher zwei Arten von Eh-
rungen vornehmen, und zwar die Ernennung von Bür-
gern oder ehemaligen Bürgern der Gemeinde zu Eh-
renbürgern und die Verleihung eines Ehrenringes. Ei-
nem Bedürfnis der Gemeinden entsprechend soll nun-
mehr eine weitere, niedrigere Form der Ehrung, näm-
lich die Verleihung eines Verdienstzeichens, 
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vorgesehen werden. Zwischen den nunmehr drei Aus-
zeichnungen besteht jener Rangunterschied, der sich 
aus der im Gesetz angeführten Reihenfolge der Ehrun-
gen ergibt (Ehrenbürger — Ehrenring — Verdienstzei-
chen). 
ZuZ.3: 

Dem bisherigen ersten Satz des § 9 Abs. 1, wonach 
die Landesregierung innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten des Gemeindegesetzes jeder Gemeinde, 
die noch kein Wappen besitzt, ein solches zu verleihen 
hat, kommt eigentlich der Charakter einer Übergangs-
regelung zu. Inzwischen besitzen aller Vorarlberger 
Gemeinden ein Wappen, weshalb die vorgesehene ge-
setzliche Anpassung an die geänderte Situation ange-
bracht erscheint. Klargestellt wird die Zuständigkeit 
der Landesregierung zur Verleihung der Gemeinde-
wappen. Sie umschließt auch die Kompetenz der Lan-
desregierung, bestehende Gemeindewappen, etwa aus 
Anlaß vertiefter heraldischer Erkenntnisse, zu än-
dern. 
Zu Z. 4: 

Die Regelung über das ortspolizeiliche Verord-
nungsrecht der Gemeinden im § 17 soll der mit der No-
velle zum Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 
490/1984, geänderten Fassung des Art. 118 Abs. 6 B.-
VG. angepaßt werden. Im Gegensatz zur geltenden 
Rechtslage soll sich das ortspolizeiliche Verordnungs-
recht der Gemeinde nicht auf die Abwehr oder Beseiti-
gung bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben 
störender Mißstände beschränken, sondern aus-
drücklich auch auf das Recht zur Abwehr unmittelbar 
zu erwartender Mißstände dieser Art ausgedehnt wer-
den. 

Zum Abs. 3, der bei einer Neukundmachung des 
Gesetzes als Abs. 2 zu bezeichnen ist (Abs. 2 wurde 
durch den Verfassungsgerichtshof aufgehoben), ist 
festzuhalten, daß auch Gesetze, die Rechtsvorschrif-
ten aufheben, „bestehende Gesetze" sind. Eine Grenze 
für das ortspolizeiliche Verordnungsrecht der Ge-
meinde bilden solche Gesetze dann, wenn sie im Sinne 
einer Vorschrift zu verstehen sind, die jede, durch wen 
auch immer erfolgende Regelung des durch die Aufhe-
bung betroffenen Gegenstandes ausschließt. 
ZuZ.5: 

Es kann außer Streit gestellt werden, daß die For-
derung nach mehr Demokratie in der Gemeinde heute 
ein wichtiges politisches Anliegen ist. Dieser Forde-
rung soll in Anlehnung an Art. 55 der Landesverfas-
sung (Volksbegehren in Angelegenheiten der Verwal-
tung) mit der Einführung des Volksbegehrens durch 
den neuen § 19a Rechnung getragen werden. 

Zum Begriff des Verwaltungsaktes, der nicht Ge-
genstand eines Volksbegehrens, einer Volksabstim-
mung oder einer Volksbefragung sein kann, wird zur 
Klarstellung folgendes ausgeführt: 

Für die Lehre und Rechtsprechung sind überwiegend 
mit dem Begriff „Verwaltungsakt" jene Akte gemeint, 
die eine einseitige Regelung von Rechtsverhältnissen 
einzelner Personen im Rahmen der Hoheitsverwal-
tung herbeiführen (Bernd-Christian Funk, in Allge-
meines Verwaltungsrecht, S. 157 ff). Auch Antoniolli 
(Verwaltungsrecht, S. 196) geht von diesem Verwal-
tungsbegriff aus: „Verwaltungsakt ist der hoheitliche, 
nach außen tretende, individuelle Akt eines Verwal-
tungsorgans" oder: „Verwaltungsakt ist die hoheitli-
che Willensäußerung einer Verwaltungsbehörde für 
den Einzelfall". Es soll damit klargestellt sein, daß der 
Begriff des Verwaltungsaktes, jeweils im Abs. 2 der §§ 
19a, 20 und 21, nur in der eben dargelegten Weise aus-
zulegen ist. 

Zum Abs. 3 wird klargestellt, daß die Gemeinde-
vertretung zunächst grundsätzlich über jedes Volksbe-
gehren — auch wenn die betreffende Angelegenheit 
nach der Kompetenzverteilung in die Zuständigkeit ei-
nes anderen Gemeindeorganes fallen würde — zu be-
schließen hat, ob ihm Rechnung getragen werden soll 
oder nicht. Beschließt die Gemeindevertretung, daß 
dem Volksbegehren Rechnung zu tragen ist und fällt 
die betreffende Angelegenheit nach der Kompetenz-
verteilung in die Zuständigkeit eines anderen Gemein-
deorganes, ist diesem eine entsprechende Weisung zur 
Erledigung der Angelegenheit zu erteilen. 

Das Verfahren bei einem Volksbegehren in Ange-
legenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Ge-
meinde soll in dem noch zu ändernden Landes-Volks-
abstimmungsgesetz, LGB1. Nr. 10/1969, geregelt wer-
den. 
Zu Z. 6 und 7: 

Die Bestimmungen über die Volksabstimmung 
und Volksbefragung sollen in zweifacher Hinsicht 
eine Änderung erfahren. Zum einen sollen die Bedin-
gungen für die Durchführung von Volksabstimmun-
gen und Volksbefragungen erleichtert und zum ande-
ren der Anwendungsbereich erweitert werden. Die 
Mindestanzahl der Bürger, auf deren Verlangen eine 
Volksabstimmung oder Volksbefragung durchzufüh-
ren ist, soll von einem Viertel auf ein Fünftel der Ge-
meindebürger herabgesetzt werden. Für einen diesbe-
züglichen Gemeindevertretungsbeschluß ist in Hin-
kunft nur mehr die unbedingte Mehrheit, statt wie bis-
her eine Zweidrittelmehrheit, erforderlich. Der An-
wendungsbereich soll nicht mehr auf Angele-
genheiten, die in die Zuständigkeit der Gemeindever-
tretung fallen, beschränkt bleiben, sondern auf alle 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der 
Gemeinde erstreckt werden. Die Anordnung einer 
Volksabstimmung oder Volksbefragung hatte schon 
bisher auf Grund des Landes-Volksabstimmungsge-
setzes durch Verordnung zu erfolgen. Die ausdrückli-
che Verordnungspflicht im Gemeindegesetz hat daher 
nur klarstellenden Charakter. Sie hat insbesondere 
Bedeutung für die Benachrichtigung und die sonstigen 
Rechte der Aufsichtsbehörde. 
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Zum Begriff des Verwaltungsaktes wird auf die 
Ausführungen zu Z. 5 verwiesen. 
ZuZ.8: 

Mit dem vorgeschlagenen Petitionsrecht analog 
der Landesverfassung (Art. 10) soll neben den Ein-
richtungen der direkten Demokratie, wie Volksbegeh-
ren, Volksabstimmung und Volksbefragung, eine wei-
tere Mitsprachemöglichkeit der Bürger in der Kom-
munalpolitik gefördert werden. Das Petitionsrecht 
besteht in der Freiheit, Anträge und Anregungen an 
die Organe der Gemeinde zu richten, ohne deswegen 
Rechtsnachteile befürchten zu müssen. Mit der im 
Abs. 2 normierten Antwortpflicht geht der Vorschlag 
über den Inhalt des bundesverfassungsgesetzlich ge-
währleisteten Petitionsrechtes hinaus. Die Antwort-
pflicht ist eine formelle. 
ZuZ.9: 

Die inhaltliche Kürzung des § 23 wird aus syste-
matischen Gründen vorgeschlagen. Die Regelungen 
über das Gemeindeamt und den Ortsvorsteher sollen 
systematisch richtig bei dem neu einzufügenden § 23a 
untergebracht werden. Unter dem nunmehrigen § 23 
mit der Überschrift „Bezeichnung der Organe" sollen 
ausschließlich die nach diesem Gesetz bestehenden 
bzw. neu vorgeschlagenen Organe der Gemeinde an-
geführt werden. Die neu eingefügten Organe sind die 
Ausschüsse gemäß § 46 Abs. 3 (Z. 51) und die Beru-
fungskommissionen nach § 47a (Z. 59). Während es 
sich bei der Gemeindevertretung, beim Gemeindevor-
stand und beim Bürgermeister um zwingend vorge-
schriebene Organe der Gemeinde handelt, sollen mit 
den Ausschüssen gemäß § 46 Abs. 3 und den Beru-
fungskommissionen gemäß § 47a fakultative Einrich-
tungen der Gemeinde mit Organstellung geschaffen 
werden. Daß es noch andere als die im Abs. 1 genann-
ten Organe der Gemeinde geben kann, soll im Abs. 2 
zum Ausdruck gebracht werden (Abgabenkommis-
sion gemäß § 13 des Abgaben Verfahrensgesetzes, 
LGBl.Nr. 23/1984). 
Zu Z. 10: 

Der erste Absatz entspricht dem bisherigen § 23 
Abs. 2. 

Mit dem vorgeschlagenen Abs. 2 soll den Bürger-
meistern in rechtlich einwandfreier Weise die Mög-
lichkeit eröffnet werden, sich in bestimmten Angele-
genheiten durch Bedienstete der Gemeinde vertreten 
zu lassen. Damit soll eine zweifellos notwendige Ent-
lastung der Bürgermeister, insbesondere größerer Ge-
meinden, geschaffen werden. Klargestellt wird, daß 
der Gemeindebedienstete an die Weisungen des Bür-
germeisters gebunden und diesem für die ordnungsge-
mäße Besorgung der Geschäfte verantwortlich ist. Die 
Übertragungsbefugnis kann sich auch auf die Urkun-
denfertigung gemäß § 64 erstrecken. Die Übertragung 
des Anweisungsrechtes an Gemeindebedienstete darf 
gemäß § 73 Abs. 2 nur für Zahlungen bis zur Höhe von 

1 v. T. der Finanzkraft erfolgen (vgl. auch die Ausfüh-
rungen zu Z. 91). Die Regelung der Übertragungsbe-
fugnis ist eine Angelegenheit der inneren Organisation 
der Gemeinde und bedarf daher keiner Verordnung. 

Der Abs. 3 entspricht im Wesentlichen dem bishe-
rigen § 23 Abs. 3 mit der Abweichung, daß bei der Be-
stellung des Ortsvorstehers die Gemeindevertretung 
nicht mehr an einen Vorschlag des Bürgermeisters ge-
bunden sein soll. Auch dem Ortsvorsteher kann der 
Bürgermeister einzelne Gruppen von Angelegenheiten 
zur Besorgung in seinem Namen übertragen. Dazu 
wird auf die Ausführungen zu Abs. 2 verwiesen. 

Die ausdrückliche Verpflichtung zur Führung ei-
nes Archivs (Abs. 4) ist zwar neu, doch kann aus der 
Bestimmung des § 42 Abs. 9, wonach die Verhand-
lungsschriften im Gemeindearchiv aufzubewahren 
sind, geschlossen werden, daß die Gemeinden schon 
bisher zur Führung eines Gemeindearchivs verpflich-
tet waren. Neben den Verhandlungsschriften sollen in 
Hinkunft auch andere Urkunden und Akten im Ar-
chiv aufbewahrt werden. 
Z u Z . l l : 

Es ist notwendig, den Personenkreis, der von der 
Befangenheit betroffen sein kann, zu ergänzen. Die 
Einbeziehung der Gemeindebediensteten erscheint ge-
rechtfertigt. Sie ergibt sich auch notwendig aus dem 
neu vorgeschlagenen § 23a Abs. 2, wonach der Bür-
germeister Bediensteten der Gemeinde seine Entschei-
dungsbefugnis für einzelne Angelegenheiten oder für 
Gruppen von Angelegenheiten übertragen kann. Wei-
ters müssen in die Befangenheitsregelung auch die 
Mitglieder der neu vorgesehenen Verwaltungsaus-
schüsse gemäß § 46 Abs. 3 sowie der neu vorgesehenen 
Berufungskommissionen gemäß § 47a einbezogen 
werden. 

Der Vorschlag, wonach in Hinkunft der befange-
ne Personenkreis — soweit eine Behandlung des Ge-
genstandes in nichtöffentlicher Sitzung erfolgt — 
nicht nur von der Beratung und Beschlußfassung aus-
geschlossen sein soll, sondern auch den Sitzungsraum 
zu verlassen hat, entspricht einem Bedürfnis der Pra-
xis. 
ZuZ. 12: 

Nach der geltenden Regelung des § 24 Abs. 2 hat 
generell die Gemeindevertretung darüber zu entschei-
den, ob bei einem Mitglied der Gemeindevertretung 
oder des Gemeindevorstandes andere als die im Abs. 1 
genannten Befangenheitsgründe vorliegen. Diese Re-
gelung hat sich in der Praxis nicht bewährt. Es wird 
daher eine einfachere und praxisbezogene Regelung 
vorgeschlagen, wonach jenes Kollegialorgan, dem das 
betroffene Mitglied angehört, über die Befangenheit 
zu entscheiden hat. Bei Angelegenheiten, über die der 
Bürgermeister als „monokratisches Organ" der Ge-
meinde zu entscheiden hat, ist der Gemeindevorstand 
und bei Gemeindebediensteten der Bürgermeister zu-
ständig. 
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ZuZ. 13: 
Diese Änderung ergibt sich auf Grund der vorge-

schlagenen Einleitung im § 24 Abs. 1 (Z. 11). 
ZuZ. 14: 

Diese Änderung ergibt sich auf Grund der im § 23 
Abs. 1 lit. d und e neu vorgeschlagenen Organe der 
Gemeinde (Verwaltungsausschuß und Berufungs-
kommission). 
ZuZ. 15: 

Auf Grund des Erkenntnisses des Verfassungsge-
richtshofes Slg. Nr. 2251/1951 soll klargestellt wer-
den, daß die Bestimmungen des § 24 insofern nicht 
gelten, als verfahrensrechtliche Regelungen (z. B. All-
gemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, Dienstrechts-
verfahrensgesetz) bestehen. In Ergänzung des Abs. 3 
soll ausdrücklich festgehalten werden, daß die Befan-
genheitsbestimmungen sowohl bei Wahlen als auch 
bei der Erlassung von Verordnungen oder bei Erlas-
sung von Regelungen im Rahmen der Privatautono-
mie (Benützungsregelungen, Anstaltsordnungen) 
nicht zur Anwendung kommen. Eine von einem Miß-
trauensantrag betroffene Person (s. § 26a) soll eben-
falls von den Befangenheitsregelungen ausgenommen 
sein. 
ZuZ. 16 bis 18: 

Auf Grund der im § 23 Abs. 1 neu geschaffenen 
Organe der Gemeinde ist es notwendig, den von der 
Amtsverschwiegenheit betroffenen Personenkreis zu 
ergänzen. Die Kollegialorgane können ihre Mitglieder 
im Einzelfall von der Verpflichtung zur Amtsver-
schwiegenheit entbinden, vorausgesetzt es handelt 
sich um Angelegenheiten des eigenen Wirkungsberei-
ches. 
ZuZ. 19: 

Die Festlegung einer Mindestentschädigung für 
Bürgermeister erscheint im Hinblick auf den mit ei-
nem solchen Amt wohl unbestritten verbundenen ho-
hen Einsatz an Mühe und Zeit gerechtfertigt. Nach 
dieser Regelung soll beispielsweise ein Bürgermeister 
in einer Gemeinde mit bis zu 500 Einwohnern derzeit 
eine Entschädigung von 10.252 S, bei 501 bis 1000 Ein-
wohnern 11.338 S, bei 1001 bis 1500 Einwohnern 
12.350 S, bei 1501 bis 2000 Einwohnern 13.495 S, bei 
2001 bis 3000 Einwohnern 15.884 S, bei 3001 bis 5000 
Einwohnern 17.044 S, bei 5001 bis 7000 Einwohnern 
23.910 S, 7001 bis 10.000 Einwohnern 27.136 S, bei 
10.001 bis 15.000 Einwohnern 30.515 S und bei über 
15.000 Einwohnern 35.583 S erhalten. 
ZuZ. 20: 

Die Möglichkeit eines Mißtrauensvotums ist so-
wohl in der Bundesverfassung (Art. 74) für die Bun-
desregierung oder einzelne ihrer Mitglieder als auch in 
der Landesverfassung (Art. 66) für die Landesregie-
rung oder einzelne ihrer Mitglieder vorgesehen. Auch 
die Gemeindeordnungen fast aller anderer Bundes-

länder enthalten eine derartige Regelung. Abgesehen 
von diesen Feststellungen erscheint es sachlich ge-
rechtfertigt und notwendig, die Möglichkeit zu schaf-
fen, den Bürgermeister sowie die Mitglieder des Ge-
meindevorstandes und der Ausschüsse ihrer Ämter zu 
entheben, wenn sie nicht mehr das Vertrauen der Ge-
meindevertretung genießen. Das Mißtrauensvotum ist 
ein Fall der politischen Verantwortlichkeit. Die Bedin-
gungen zur Abberufung des Bürgermeisters einerseits 
und der Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie der 
Ausschüsse andererseits sind unterschiedlich. Die Ab-
berufung des Bürgermeisters bedarf eines schriftli-
chen Antrages von mindestens einem Drittel der Ge-
meindevertreter, zur Beschlußfassung ist eine Zwei-
drittelmehrheit aller Mitglieder der Gemeindevertre-
tung erforderlich, d. h. daß für einen gültigen Be-
schluß auch mindestens zwei Drittel aller 
Gemeindevertreter anwesend sein müssen. Die Abbe-
rufung von Mitgliedern des Gemeindevorstandes oder 
der Ausschüsse kann nur auf Antrag — und zwar auch 
mündlich — jener Parteifraktion erfolgen, auf deren 
Wahlvorschlag ein solches Mitglied entsandt wurde. 
Eine andere Regelung — wie sie z. B. für den Bürger-
meister vorgesehen ist — dürfte mit Art. 117 Abs. 5 
B.-VG., wonach die im Gemeinderat vertretenen 
Wahlparteien nach Maßgabe ihrer Stärke Anspruch 
auf Vertretung im Gemeindevorstand haben, nicht zu 
vereinbaren, zumindest aber verfassungsrechtlich be-
denklich sein. Die von einem Mißtrauensantrag be-
troffene Person unterliegt gemäß § 24 Abs. 5 (s. Z. 15) 
nicht der Befangenheitsregelung. Eine solche Person 
kann sowohl an der Beratung als auch an der Be-
schlußfassung über den Antrag teilnehmen. Durch 
eine Abberufung wird die (allfällige) Mitgliedschaft 
zur Gemeindevertretung nicht berührt. Mit der Abbe-
rufung erlischt das Amt des Bürgermeisters. Dadurch 
kommen die Bestimmungen der §§ 56, 57 und 59 zur 
Anwendung. 
ZuZ . 21: 

Nach der derzeit geltenden Regelung sind Verord-
nungen vom Bürgermeister innerhalb zweier Wochen 
nach der Beschlußfassung kundzumachen. Diese Be-
stimmung führte dann zu Schwierigkeiten, wenn die 
Verordnung einer aufsichtsbehördlichen Genehmi-
gung bedurfte (z. B. Flächenwidmungsplan), zumal 
eine solche Genehmigung in der Regel innerhalb der 
genannten Frist nicht erwirkt werden konnte. Eine ge-
nehmigungspflichtige Verordnung mußte aber — 
auch wenn die aufsichtsbehördliche Genehmigung 
noch nicht vorlag — innerhalb der Zweiwochenfrist 
kundgemacht werden. Eine so kundgemachte Verord-
nung konnte jedoch nicht rechtswirksam sein, da die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung eine Bedingung 
ihres gesetzmäßigen Zustandekommens ist. In diesem 
Fall mußte die kundgemachte Verordnung, jedenfalls 
solange die aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht 
erteilt war, als gesetzwidrig angesehen werden. Um 
diesen Schwierigkeiten auszuweichen, soll auf die 
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Zweiwochenfrist verzichtet werden. In Hinkunft ist 
daher erst nach Vorliegen der Genehmigung die Ver-
ordnung kundzumachen, dann aber ohne Verzug. Die 
Verordnungen sind grundsätzlich durch Anschlag an 
der Amtstafel kundzumachen. Da in anderen Geset-
zen enthaltene Kundmachungsformen unberührt blei-
ben (z. B. StVO.), wird im § 27 Abs. 1 auch ein diesbe-
züglicher Vorbehalt aufgenommen. In Abänderung 
zur geltenden Regelung und in Anlehnung an die Be-
stimmungen des Gesetzes über das Landesgesetzblatt 
sollen die Verordnungen der Gemeindeorgane bereits 
mit Beginn des auf die Kundmachung (durch An-
schlag an der Amtstafel) folgenden Tages in Kraft tre-
ten. 
Zu Z. 22: 

Die Bestimmung im § 27 Abs. 3, wonach Verord-
nungen auch im Amts- oder Gemeindeblatt kundzu-
machen sind, wenn ein solches besteht, dient lediglich 
der erhöhten Publizität. Im neuen Abs. 4 soll nun 
klargestellt werden, daß das etwaige Versäumnis einer 
derartigen Veröffentlichung keinen Einfluß auf die 
Rechtswirksamkeit einer Verordnung hat. 

Mit der Verpflichtung zur Anlegung einer Verord-
nungssammlung, die zur allgemeinen Einsicht aufzu-
legen ist, soll dem berechtigten Wunsch nach mehr 
Bürgerservice Rechnung getragen werden. 
Zu Z. 23: 

Die geltende Regelung des § 31 Abs. 1 über den 
Termin der konstituierenden Sitzung wurde in der 
Vergangenheit verschiedentlich dahingehend ausge-
legt, daß lediglich die Einberufung spätestens in der 
vierten Woche zu erfolgen habe, der Sitzungstermin 
selbst jedoch freistehe. Um unterschiedliche Ausle-
gungen in Hinkunft zu vermeiden, soll klargestellt 
werden, daß die konstituierende Sitzung spätestens in 
der vierten Woche nach dem Wahltag stattzufinden 
hat. Die Einberufung zur konstituierenden Sitzung 
muß den Gemeindevertretern spätestens am dritten 
Tage (§ 35 Abs. 3 in der Fassung der Z. 29) vor Ablauf 
der vierten Woche nach dem Wahltag zugestellt wer-
den. 
Zu Z. 24: 

Vom geltenden § 33 soll nur mehr der Abs. 1 bei-
behalten werden. Die Abs. 2 bis 4 sind auf Grund eines 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes zur Wie-
ner Stadtverfassung (Slg. Nr. 6106/1969) zu streichen. 
In diesem Erkenntnis geht der Verfassungsgerichtshof 
davon aus, daß nach Art. 117 Abs. 2 B.-VG. die Be-
dingungen des aktiven und passiven Wahlrechtes für 
Gemeindevertretungsmitglieder nicht enger als in den 
Landtags Wahlordnungen und nach Art. 95 Abs. 2 B.-
VG. jene für Landtagsabgeordnete nicht enger als in 
der Nationalratswahlordnung 1971 gezogen werden 
dürfen. Da in der Nationalratswahlordnung 1971 für 
die Mitglieder des Nationalrates ein Ruhen des Man-
dates aus Anlaß eines Straf-, Konkurs- oder Aus-

gleichsverfahrens nicht vorgesehen ist, ist eine diesbe-
zügliche Regelung nach Auffassung des Verfassungs-
gerichtshofes für Mitglieder der Gemeindevertretung 
verfassungsgesetzlich unzulässig. 

Die neuen Abs. 2 bis 4 stellen wesentliche Neue-
rungen in Bezug auf die Rechte der Gemeindevertreter 
dar. Ihre bisherigen Rechte werden präzisiert und 
durch neue Befugnisse erweitert. Dadurch soll die 
Stellung des einzelnen Gemeindevertreters aufgewer-
tet und ihm die Möglichkeit geboten werden, seine 
Aufgaben wirkungsvoller als bisher wahrzunehmen. 

Grundlegende und ausreichende Informationen 
sind notwendige Voraussetzungen für eine sachge-
rechte Entscheidungsfindung. Im Abs. 2 soll dem be-
rechtigten Informationsbedürfnis aller Parteifraktio-
nen dadurch Rechnung getragen werden, daß diese 
auch an Sitzungen von Ausschüssen, in denen sie nicht 
vertreten sind, mit einem ihrer Gemeindevertreter als 
Zuhörer teilnehmen können. 

Im Abs. 3 soll die wichtige Frage der Aktenein-
sicht geklärt werden. Bisher ist eine Akteneinsicht le-
diglich für die Obmänner von Ausschüssen (§ 46 Abs. 
4) und für die Mitglieder des Prüfungsausschusses (§ 
46 Abs. 5) vorgesehen. Im Sinne der oben erwähnten 
Forderung nach ausreichender Information als Vor-
aussetzung für die Meinungsbildung erscheint es not-
wendig, das Recht auf Akteneinsicht für die Gemein-
devertreter entscheidend zu verbessern. Ausdrücklich 
klargestellt wird, daß in jene Aktenteile, die für die 
Entscheidungsfindung nicht maßgeblich sind, kein 
Einsichtsrecht besteht bzw. auch keine Einsicht ge-
währt werden darf. Dasselbe gilt für Gemeindevertre-
tungsmitglieder, die in einer auf der Tagesordnung 
stehenden Angelegenheit befangen sind. Um den Ver-
waltungsablauf im Gemeindeamt nicht unnötig zu be-
hindern, wird vorgeschlagen, das Recht auf Aktenein-
sicht zeitlich zu beschränken. Nach der vorgesehenen 
Neuregelung im § 35 Abs. 3 (Z. 29) beträgt demnach 
die Frist mindestens drei Tage, es sei denn ein Samstag 
fällt darunter, wodurch sich die Frist auf zwei Tage 
verkürzen könnte. 

Mit dem neuen Abs. 4 soll ein Anfragerecht der 
Gemeindevertreter gesetzlich verankert werden. Die 
Regelung im Gemeindegesetz selbst hat ihre Ursache 
darin, daß es sich nicht um internes Recht der Gemein-
devertretung, welches zulässigerweise in der Ge-
schäftsordnung (§ 44) durch bloßen Beschluß der Ge-
meindevertretung festgelegt werden kann, handelt, 
sondern Verpflichtungen der befragten Personen 
(Bürgermeister und Mitglieder des Gemeindevorstan-
des) erzeugen soll. Werden die Anfragen nicht in der-
selben Sitzung, in der sie gestellt werden, beantwortet, 
so hat dies spätestens in der nächsten Sitzung unter ei-
nem eigenen Tagesordnungspunkt zu erfolgen, wobei 
mehrere Anfragen unter einem Tagesordnungspunkt 
beantwortet werden können. Aus dem Zusammen-
hang im Abs. 4 ergibt sich, daß die Anfragen münd-
lich zu stellen und auch mündlich zu beantworten 
sind. 
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ZuZ. 25: 
Durch die Neufassung der lit. a im § 34 Abs. 1 tritt 

im Zusammenhalt mit der bestehenden lit. b keine in-
haltliche Änderung ein. Der Eintritt eines Wahlaus-
schließungsgrundes nach erfolgter Wahl ist nämlich in 
der lit. b enthalten. Bei der lit. a handelt es sich um 
Wahlausschließungsgründe, die schon vor der Wahl 
vorhanden waren (nova reperta). Die Wahlausschlie-
ßungsgründe nach lit. b können erst nach erfolgter 
Wahl entstehen (nova producta). Beispiel eines Wahl-
ausschließungsgrundes nach lit. a: Ein Gemeindever-
treter wurde durch ein inländisches Gericht wegen ei-
ner oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer 
Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheits-
strafe rechtskräftig verurteilt. Erst nach der Wahl 
stellt sich heraus, daß die hiefür vorgesehene fünfjäh-
rige Ausschlußfrist noch nicht verstrichen ist (§ 7 des 
Gemeindewahlgesetzes, LGB1. Nr. 31/1979, in Ver-
bindung mit § 20 des Landtagswahlgesetzes, LGB1. 
Nr. 25/1974, in der Fassung LGB1. Nr. 16/1979). Bei-
spiel eines Wahlausschließungsgrundes nach lit. b: 
Ein Gemeindevertreter verliert nach erfolgter Wahl 
die österreichische Staatsbürgerschaft oder seinen or-
dentlichen Wohnsitz in der betreffenden Gemeinde (§ 
7 in Verbindung mit § 5 des Gemeindewahlgesetzes). 

ZuZ. 26: 
Der geltende § 34 Abs. 2 läßt die Frage offen, ob 

gegen die Entscheidung des Leiters der Bezirkswahl-
behörde ein Rechtsmittel zulässig ist und wer zutref-
fendenfalls über ein solches Rechtsmittel zu entschei-
den hätte. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung sollen 
diese Fragen geklärt werden. Unabhängig von diesem 
Verfahren über den Mandatsverlust kann die Gemein-
devertretung nach Art. 141 Abs. 1 lit. c B.-VG. in Ver-
bindung mit § 71 Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 
jederzeit den Antrag auf Mandatsverlust eines seiner 
Mitglieder stellen. Der Verlust eines Gemeindevertre-
tungsmandates hat auch den Verlust des Gemeinde-
vorstandsmandates und der Mitgliedschaft zu einem 
Ausschuß zur Folge. Gegen die bescheidmäßige Aber-
kennung eines Gemeindevertretungsmandates durch 
die Landeswahlbehörde ist gemäß Art. 141 Abs. 1 lit. 
e B.-VG. innerhalb von sechs Wochen nach Zustel-
lung des Bescheides eine Beschwerde an den Verfas-
sungsgerichtshof zulässig. Die Anfechtung hat auf-
schiebende Wirkung (§ 71a Verfassungsgerichtshof-
gesetz 1953). 

ZuZ. 27: 
Mit der bisherigen Formulierung des § 34 Abs. 3 

konnte die Verwendung von sogenannten Blankoverzichtserklärungen, die dem Prinzip des freien Manda-
tes widersprechen, nicht gänzlich ausgeschlossen wer-
den. Die Wirksamkeit der Verzichtserklärung soll in 
Hinkunft von der persönlichen Übergabe an den Bür-
germeister abhängen. 

ZuZ. 28: 
Die Abhaltung einer Gemeindevertretungssitzung 

soll in Hinkunft von einem Viertel, statt wie bisher 
von einem Drittel, der Gemeindevertreter verlangt 
werden können. Die Vierwochenfrist bezieht sich 
nicht auf die Frist zur Einberufung, sondern auf die 
Abhaltung der Sitzung selbst, d. h. die Einberufung 
hat entsprechend früher zu erfolgen. Klargestellt sei, 
daß jene Verhandlungsgegenstände, die von einem 
Viertel der Gemeindevertreter oder von der Aufsichts-
behörde genannt wurden, nicht gemäß § 36 Abs. 1 von 
der Tagesordnung abgesetzt werden dürfen. 
ZuZ. 29: 

Den Gemeindevertretern sollte eine ausreichende 
Frist zur Vorbereitung auf die Sitzungen ermöglicht 
werden. Die Einberufung soll daher mindestens drei 
Tage, statt wie bisher zwei Tage, vor der Sitzung zuge-
stellt werden. Fällt in diese Frist ein Sonn- oder Feier-
tag, ist die Einberufung dementsprechend früher zu-
zustellen. Diese Änderung erscheint insbesondere im 
Hinblick auf die im § 33 Abs. 2 bis 4 neu formulierten 
Rechte der Gemeindevertreter notwendig (s. Z. 24). 
Der zweite Satz des geltenden § 35 Abs. 3, wonach in 
Fällen, die im öffentlichen Interesse keinen Aufschub 
dulden, die Frist zur Einberufung bis auf 12 Stunden 
verkürzt werden kann, soll aus folgenden Gründen ge-
strichen werden: Im § 54 Abs. 3 wird der Gemeinde-
vorstand berechtigt, in dringenden Fällen namens der 
Gemeindevertretung tätig zu werden. Diese „Dring-
lichkeitskompetenz" durfte aber nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn die Einhaltung der 
zwölfstündigen Einberufungsfrist nicht möglich war. 
Durch die vorgeschlagene Streichung der Zwölfstun-
denfrist soll der Anwendungsbereich des § 54 Abs. 3 
erweitert werden, was sich in der Praxis als Bedürfnis 
erwiesen hat. Der Gemeindevorstand soll sich in Hin-
kunft dann auf die „Dringlichkeitskompetenz" beru-
fen dürfen, wenn die Einberufungsfrist nicht ohne 
Nachteil für die Sache oder ohne Gefahr eines Scha-
dens für die Gemeinde eingehalten werden kann. 
ZuZ. 30 und 31: 

Auf Grund der geänderten Fassung des § 35 Abs. 
3 können die bisherigen Abs. 3 und 4 in einem Absatz 
zusammengefaßt werden. Daraus ergeben sich auch 
die Änderungen der Absatzbezeichnungen. 
ZuZ. 32: 

Die vorgeschlagene Änderung des § 36 Abs. 1 be-
steht darin, daß ein auf der Tagesordnung stehender 
Gegenstand zu Beginn der Sitzung nicht nur — wie 
bisher — vom Vorsitzenden, sondern auch von der 
Gemeindevertretung mit unbedingter Mehrheit abge-
setzt werden kann. Ergänzend wird klargestellt, daß 
jene Verhandlungsgegenstände, die gemäß § 35 Abs. 2 
zur Einberufung der Sitzung geführt haben, nicht ge-
mäß § 36 Abs. 1 von der Tagesordnung abgesetzt wer-
den dürfen. 
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ZuZ.33: 
Die Änderung im § 36 Abs. 4 besteht lediglich dar-

in, daß in Hinkunft der Bürgermeister nicht nur die 
Möglichkeit, sondern die Pflicht hat, in jede Tages-
ordnung einen Punkt „Allfälliges" aufzunehmen. 
Dieser Tagesordnungspunkt darf weder vom Bürger-
meister noch von der Gemeindevertretung zu Beginn 
der Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt werden. 
Unter diesem Tagesordnungspunkt können auch An-
fragen gemäß § 33 Abs. 4 (Z. 24) gestellt werden, wenn 
hiefür kein eigener Tagesordnungspunkt vorgesehen 
ist, oder wenn die Anfragen nicht bei den einzelnen 
Verhandlungsgegenständen der Tagesordnung mög-
lich waren. 
Zu Z. 34 und 35: 

Die neue Überschrift im § 38 und der geänderte 
Abs. 1 sollen klarstellen, daß sich die Regelung über 
die Beschlußfähigkeit auch auf Wahlen bezieht. 
Zu Z. 36: 

Mit der ausdrücklichen Einbeziehung der Wahlen 
hängt auch die Änderung des Ausdruckes „einfache 
Mehrheit", der den Gegensatz zum Begriff der „er-
höhten (= qualifizierten) Mehrheit" darstellt, in je-
nen der „unbedingten (= absoluten) Mehrheit", der 
jenem der „bedingten (= relativen) Mehrheit" gegen-
übersteht, zusammen. Während es bei Abstimmungen 
immer um Entscheidungen zwischen zwei Alternati-
ven geht (ja — nein, für den Antrag — gegen den An-
trag), sind bei Wahlen mehrere Alternativen (Wahl 
zwischen mehr als zwei Bewerbern) zugelassen. Für 
diese Fälle erscheint eine Regelung, wonach jener als 
gewählt gelten soll, der mehr als die Hälfte der Stim-
men auf sich vereinigen kann, notwendig. Mit dem 
Begriff „einfache Mehrheit" wäre dieser Sinn nicht ge-
nügend ausgedrückt. Weil aber die Anordnung des 
Erfordernisses einer unbedingten Mehrheit zugleich 
jenes der einfachen Mehrheit miteinschließt, erscheint 
es im gegebenen Zusammenhang ausreichend, den 
Ausdruck „einfache Mehrheit" gegen jenen der „un-
bedingten Mehrheit" zu ersetzen. Diese Ausführun-
gen betreffen auch die Änderungen in den §§50 Abs. 3 
und 55 Abs. 3 und 4 (s. Z. 61 und 71). 

Ein wesentlicher Unterschied zur bisherigen Rege-
lung ergibt sich daraus, daß für einen Beschluß nicht 
mehr die Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten, 
sondern die Anzahl der abgegebenen Stimmen maß-
geblich ist. Bisher war die Stimmenthaltung für Ge-
meindevertreter im Gesetz ausdrücklich vorgesehen 
und zugelassen, wenngleich sich die Stimmenthaltung 
auf das Abstimmungsergebnis nicht neutral ausge-
wirkt hat. Sie wurde vielmehr gemäß § 39 Abs. 2 den 
ablehnenden Stimmen zugezählt. Durch die vorge-
schlagenen Änderungen, wonach in Hinkunft zum ei-
nen nur mehr die abgegebenen Stimmen zählen und 
zum anderen die Stimmenthaltung ausdrücklich als 
unzulässig erklärt wird, soll zum Ausdruck gebracht 

werden, daß die bisherige Regelung in einem gewissen 
Gegensatz zur Innehabung eines Mandates steht. 
Zu Z. 37: 

Eine namentliche Abstimmung soll in Hinkunft 
nicht nur dann möglich sein, wenn es gesetzlich festge-
legt ist, oder wenn es die Gemeindevertretung be-
schließt, sondern auch dann, wenn es ein Viertel der 
Gemeindevertreter verlangt. Die Änderungen der Ab-
satzbezeichnungen ergeben sich auf Grund der vorge-
schlagenen Streichung des Abs. 2. 
Zu Z. 38: 

Einem Bedürfnis der Praxis entsprechend sollen 
den Gemeindevertretungssitzungen (ob öffentlich 
oder nichtöffentlich) durch Beschluß der Gemeinde-
vertretung Sachverständige oder Auskunftspersonen 
mit beratener Stimme beigezogen werden können. Zu 
beachten ist dabei, daß auch diese Personen die Be-
stimmungen über die Amtsverschwiegenheit gemäß § 
25 einzuhalten haben. 

Mit der Änderung des letzten Satzes im § 41 Abs. 1 
soll auch die Verwendung von Video-Aufnahmegerä-
ten der Genehmigung der Gemeindevertretung vorbe-
halten sein. 
Zu Z. 39: 

Die vorgesehene Änderung besteht darin, daß der 
Antrag auf Ausschluß der Öffentlichkeit auch nur von 
einem Gemeinde Vertreter beantragt werden kann. Bis-
her war der Antrag abhängig entweder vom Vorsitzen-
den oder von drei Gemeindevertretern. 
Zu Z. 40: 

Im Sinne einer berechtigten Forderung nach mehr 
Durchschaubarkeit der Gemeindeverwaltung er-
scheint es geboten, daß auch bei Behandlung des Be-
richtes der Landesregierung als Gemeindeaufsichtsbe-
hörde über die Gebarung der Gemeinde (Revisionsbe-
richt) gemäß § 86 sowie bei Behandlung des Rech-
nungshofberichtes die Öffentlichkeit nicht ausge-
schlossen werden darf. Gerade in einer Zeit, in der der 
Ruf nach Sparsamkeit der Verwaltung nicht überhört 
werden darf, sollte den Bürgern die Möglichkeit gebo-
ten werden, sich diesbezüglich ein Bild zu machen. 
ZuZ. 41: 

Durch die vorgeschlagene Änderung des § 42 Abs. 
2 soll die Möglichkeit geschaffen werden, daß außer 
einem Gemeindebediensteten oder einem Gemeinde-
vertreter auch eine andere in die Gemeindevertretung 
wählbare Person mit der Funktion eines Schriftfüh-
rers betraut werden kann. Auch eine solche Person hat 
die Bestimmungen über die Amtsverschwiegenheit 
einzuhalten. 
ZuZ. 42: 

Diese Ergänzung im § 42 Abs. 5 dient lediglich der 
Klarstellung. 
ZuZ. 43: 

Mit der vorgeschlagenen Änderung im § 43 Abs. 1 
soll das bisher unbeschränkte Recht des Bürgermei-
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sters, die Rede eines Gemeindevertreters jederzeit zu 
unterbrechen, eingegrenzt werden. Für eine Unterbre-
chung sollen klare Voraussetzungen normiert werden. 
ZuZ. 44: 

Auch die Verleihung des neu einzuführenden Ver-
dienstzeichens (s. Z. 2) soll der Gemeindevertretung 
vorbehalten werden. 
ZuZ. 45: 

Die Regelungen über die Urkundenfertigung im § 
64 sollen vereinfacht werden (s. Z. 85). Nach der vor-
geschlagenen Neufassung des § 64 sollen Urkunden, 
insoweit der Bürgermeister nicht allein zeichnungsbe-
rechtigt ist, nunmehr vom Bürgermeister und einem 
Mitglied des Gemeindevorstandes unterfertigt wer-
den. Zusätzliche Urkundenfertiger aus dem Kreise der 
Gemeindevertreter sind nicht mehr vorgesehen. Die 
Regelung im § 45 Abs. 1 lit. a Z. 12, wonach die Ge-
meindevertretung die Urkundenfertiger zu bestimmen 
hat, erscheint daher entbehrlich. Das hat im Zusam-
menhang mit der Neuregelung des § 64 zur Folge, daß 
jedes Mitglied des Gemeindevorstandes gemeinsam 
mit dem Bürgermeister zeichnungsberechtigt ist. 
ZuZ. 46: 

Die Ergänzung der Z. 13 im § 45 Abs. 1 lit. a steht 
im Zusammenhang mit den neuen Bestimmungen 
über die Gemeindeverbände und Verwaltungsgemein-
schaften (s. Z. 104). 
ZuZ. 47,48 und 49: 

Es wird vorgeschlagen, die Zuständigkeitsvertei-
lung in privatrechtlichen Angelegenheiten den Be-
dürfnissen der Praxis entsprechend neu zu regeln. 
Eine wesentliche Änderung soll dabei darin bestehen, 
daß nicht mehr auf Prozentsätze der Gesamteinnah-
men des Voranschlages des jeweiligen Haushaltsjah-
res oder des Voranschlagsansatzes abgestellt wird, 
sondern ausschließlich auf die im § 69 Abs. 3 (s. Z. 88) 
vorgeschlagene Finanzkraft. Der Grund für diese Än-
derung liegt darin, daß diese finanzielle Größe nur ge-
ringfügigen Schwankungen unterliegt, während bei 
den Gesamteinnahmen von Jahr zu Jahr gravierende 
Unterschiede eintreten können. Die Zuständigkeiten 
von Gemeindevertretung und Gemeindevorstand än-
dern sich so mitunter jährlich, was zwar verfassungs-
gesetzlich als unbedenklich, im Lichte des Legalitäts-
prinzips und der Praxis aber als nicht befriedigend an-
gesehen werden kann. 

Die neue Kompetenzverteilung in privatrechtli-
chen Angelegenheiten stellt sich sohin wie folgt dar: 
1. Die Gemeindevertretung ist unabhängig von Wert-

grenzen für die im § 45 Abs. 1 lit. b Z. 1 bis 15 be-
zeichneten Angelegenheiten zuständig; für jene Ge-
schäfte, deren Gegenstand nicht weiter umschrie-
ben ist, dann, wenn deren Wert im Einzelfall 1 v. H. 
der Finanzkraft übersteigt (§ 45 Abs. 1 lit. b Z. 16). 
Außerdem ist ihre Zuständigkeit auch dann gege-
ben, wenn sie sich bestimmte bedeutsame Geschäf-

te, deren Wert im Einzelfall unter 1 v. H. der Fi-
nanzkraft beträgt, vorbehält (§ 45 Abs. 2). 

2. Der Gemeindevorstand ist auf Grund der General-
klausel des § 54 Abs. 1 für alle übrigen unter Punkt 
1 nicht bezeichneten Angelegenheiten zuständig. 
Darüberhinaus ist er auch dann zuständig, wenn 
ihm die Gemeindevertretung das Beschlußrecht in 
bestimmten Angelegenheiten durch Verordnung 
abtritt. Dabei darf der Wert des Geschäftes im Ein-
zelfall 10 v. H. der Finanzkraft nicht übersteigen, 
d. h. die Gemeindevertretung könnte auch nur Ge-
schäfte mit einem geringeren Prozentsatz (als 10 v. 
H.) der Finanzkraft abtreten. Von diesem Abtre-
tungsrecht darf die Gemeindevertretung jedoch nur 
dann Gebrauch machen, wenn es im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit oder Einfachheit gele-
gen ist (§ 45 Abs. 3). Klargestellt wird, daß für die 
Feststellung des Wertes eines Geschäftes der Ge-
samtwert und nicht die jährliche finanzielle Ver-
pflichtung aus einem Geschäft (insbesondere bei ei-
nem Darlehen) maßgebend ist. 

Das Verhältnis der Z. 1 zur Z. 14 im § 45 Abs. 1 lit. 
b hat in der Praxis zu unterschiedlichen Auslegungen 
geführt. Durch eine Ergänzung in der vorgeschlage-
nen Z. 1 soll eine Klarstellung herbeigeführt werden. 
Handelt es sich also um den Antritt einer Erbschaft 
oder um die Annahme eines Vermächtnisses oder ei-
ner Schenkung, ist nun klargestellt, daß diese Tatbe-
stände jedenfalls nicht unter Z. 1, allenfalls aber unter 
die Z. 14 zu subsumieren sind. Die Gemeindevertre-
tung ist in Hinkunft nur dann zuständig, wenn 
a) eine Erbschaft ohne vorherige Errichtung eines In-

ventars angetreten werden soll; 
b) mit der Annahme eines Vermächtnisses oder einer 

Schenkung Auflagen verbunden sind. 

Zu § 45 Abs. 1 lit. b Z. 9: 
Diese Bestimmung, wonach die Entsendung von 

Vertretern der Gemeinde in Organe juristischer Perso-
nen in die Zuständigkeit der Gemeindevertretung 
fällt, konkurriert nach der geltenden Regelung des § 
60 Abs. 1 lit. a mit dem Vertretungsrecht des Bürger-
meisters. In dem neu einzufügenden Abs. 3 des § 60 
soll nun klargestellt werden, daß die Zuständigkeit des 
Bürgermeisters zur Vertretung der Gemeinde nach 
außen gemäß § 60 Abs. 1 lit. a nicht die Vertretung der 
Gemeinde in Organen juristischer Personen umfaßt. 
Dieses Entsendungsrecht soll jedenfalls der Gemein-
devertretung vorbehalten sein. 
ZuZ. 50 bis 55: 

Die Regelungen über die Ausschüsse im § 46 er-
fahren wesentliche Änderungen und Ergänzungen. 

Dem Wunsche verschiedener Gemeinden entspre-
chend soll den beiden bisherigen Kategorien von Aus-
schüssen eine dritte, und zwar zur Verwaltung von 
Anstalten und wirtschaftlichen Unternehmungen, 
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hinzugefügt werden (§ 46 Abs. 1 lit. c). Die Zweckmä-
ßigkeit eines solchen Ausschusses ist in Verbindung 
mit § 46 Abs. 3 (neu) zu sehen. Danach kann diesem 
Ausschuß auch das Beschlußrecht durch die Gemein-
devertretung übertragen werden. Der finanzielle Rah-
men, innerhalb dessen ein Verwaltungsausschuß ent-
scheiden darf, soll wie bei den von der Gemeindever-
tretung an den Gemeindevorstand übertragenen An-
gelegenheiten mit 10 v. H. der Finanzkraft begrenzt 
werden. Die Übertragung der Entscheidungsbefugnis 
ist ein nach außen wirksamer Rechtsakt, der einer 
Rechtsverordnung bedarf, deren Inhalt sich auf das 
Gesetz zurückführen läßt (VfGH Slg. Nr. 7594/1975). 
Diesem Ausschuß kommt gemäß § 23 lit. d Organstel-
lung zu. 

Außer den in den Abs. 1 und 3 vorgesehenen Auf-
gaben kann ein Ausschuß über Ersuchen auch zur Er-
stattung von Gutachten herangezogen werden (§ 46 
Abs. 2). 

Nach dem geltenden § 46 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 50 sind die Mitglieder der Ausschüsse einzeln 
mittels Stimmzettel zu wählen. Die Erfahrungen ha-
ben gezeigt, daß dieser gesetzlichen Forderung kaum 
entsprochen wurde. Mit dem neuen Abs. 4 soll daher 
das Verfahren zur Bestellung der Ausschußmitglieder 
vereinfacht werden. 

Die Änderung des bisherigen Abs. 4, der im Ent-
wurf als Abs. 6 aufscheint, ergibt sich auf Grund des 
neu vorgeschlagenen § 33 Abs. 3 betreffend die Rege-
lung der Akteneinsicht (s. Z. 24). 

Wenn auch bisher schon teilweise den Ausschuß-
sitzungen Sachverständige und Auskunftspersonen 
beigezogen wurden, so war die gesetzliche Deckung 
hiefür doch eher fraglich. In dieser Richtung soll nun 
eine Klarstellung erfolgen, wobei die Beiziehung von 
Sachverständigen und Auskunftspersonen dann der 
Zustimmung der Gemeindevertretung bedarf, wenn 
hiedurch größere Kosten zu erwarten sind. Die Ver-
traulichkeit kann in Hinkunft durch Beschluß des 
Ausschusses aufgehoben werden, und zwar entweder 
für alle oder nur für einzelne Verhandlungsgegenstän-
de einer Sitzung. 
ZuZ. 56: 

In den Prüfungsausschuß sollen in Hinkunft (wie 
bei den anderen Ausschüssen) auch Ersatzmitglieder 
der Gemeindevertretung gewählt werden können. In-
soweit der § 47 nicht spezielle Bestimmungen für den 
Prüfungsausschuß enthält, gelten die allgemeinen Re-
gelungen für die Ausschüsse gemäß § 46. Die Kompe-
tenz des Prüfungsausschusses gemäß § 47 bleibt zwar 
unverändert, doch sei ergänzend klargestellt, daß sich 
die Gemeinde ein Prüfungsrecht auch bei wirtschaftli-
chen Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, ver-
traglich sichern kann oder daß sie sich als Förderungs-
bedingung ein Prüfungsrecht vorbehalten kann. 

Es ist notwendig, eine Ergänzung des Personen-
kreises, der nicht dem Prüfungsausschuß angehören 

darf, vorzunehmen. Neben den Mitgliedern des Ge-
meindevorstandes sowie jenen Mitgliedern der Ge-
meindevertretung, die Gemeindebedienstete sind, sol-
len auch der Bürgermeister und die Mitglieder der neu 
einzuführenden Verwaltungsausschüsse (vgl. Z. 50 
und 51) nicht dem Prüfungsausschuß angehören dür-
fen. Schließlich erscheint es sachlich geboten, eine Be-
stimmung aufzunehmen, wonach das Vorschlagsrecht 
für die Bestellung des Obmannes des Prüfungsaus-
schusses (für den Fall, daß mehr als eine Parteifrak-
tion der Gemeindevertretung angehören) jenen Par-
teifraktionen zusteht, die nicht den Bürgermeister 
stellen. 
ZuZ. 57: 

Die vorgeschlagene Ergänzung im § 47 Abs. 3, 
wonach auch der Vermögensnachweis geprüft werden 
soll, dient der Klarstellung. 
ZuZ. 58: 

Die inhaltliche Änderung im § 47 Abs. 4 besteht 
lediglich darin, daß in Hinkunft nicht nur das Ergeb-
nis der Prüfung, sondern auch die hiezu schriftlich ab-
gegebene Stellungnahme der Gemeindevertretung zur 
Kenntnis zu bringen ist. 
ZuZ. 59: 

Die vorgesehene Möglichkeit zur Einrichtung von 
Berufungskommissionen verfolgt den Zweck, die Ge-
meindevertretung als Rechtsmittelinstanz bei Beschei-
den des Gemeindevorstandes und des Bürgermeisters 
in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches zu 
entlasten. Klargestellt wird, daß die Gemeindevertre-
tung das Recht hat, sowohl eine Berufungskommis-
sion für mehrere oder alle Verwaltungsbereiche der 
Gemeinde als auch mehrere Kommissionen für einzel-
ne Bereiche einzurichten. Dies dürfte somit je nach 
Größe der Gemeinde verschieden sein. Derartige Be-
rufungskommissionen haben gemäß § 23 lit. e Organ-
stellung (s. Z. 9). Die Übertragung der Entscheidungs-
befugnis in den Angelegenheiten des § 45 Abs. 1 lit. a 
Z. 14 auf einte Berufungskommission ist ein nach 
außen wirksamer Rechtsakt, der einer Rechtsverordnung bedarf (VfGH Slg. Nr. 7594/1975). Die Rege-
lungen über die Zusammensetzung und Bestellung der 
Mitglieder einer Berufungskommission sowie über die 
Beschlußfähigkeit und Abstimmung sollen zweckmä-
ßigerweise den Bestimmungen über die Abgabenkom-
mission im § 13 des Abgabenverfahrensgesetzes, 
LGB1. Nr. 23/1984, nachgebildet werden. Die Be-
schlüsse der Berufungskommission sind vom Bürger-
meister gemäß § 60 Abs. 1 lit. d durchzuführen. Er hat 
für die Ausfertigung und die Zustellung des Beschei-
des zu sorgen. Der Bescheid ist vom Bürgermeister 
oder von einem von ihm Beauftragten zu unterferti-
gen. Befangenheit des Bürgermeisters besteht dann, 
wenn er an der Erlassung des angefochtenen Beschei-
des in erster Instanz tatsächlich mitgewirkt hat (z. B. 
wenn er diesen selbst unterschrieben hat). Sofern ein 
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Gemeindebediensteter den Bescheid im Auftrag des 
Bürgermeisters erlassen hat, besteht keine Befangen-
heit des Bürgermeisters. 
Zu Z. 60: 

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 50 Abs. 2 hat 
den Zweck, die durch die Verweisung auf § 38 Abs. 4 
des Gemeindewahlgesetzes, LGB1. Nr. 31/1979, an-
geordnete Entscheidung durch das Los soweit als 
möglich zurückzudrängen. 

Nach Auffassung der Landesregierung überläßt 
es die Bestimmung des Art. 117 Abs. 5 B.-VG. dem 
Landesgesetzgeber festzulegen, ob die Mandatszahl in 
der Gemeindevertretung oder die Zahl der von den 
Wahlparteien bei den Gemeinderatswahlen erreichten 
Wählerstimmen als Ausgangsbasis für die Wahl der 
Gemeindevorstandsmitglieder dienen soll. Diese Auf-
fassung wird unterstützt durch mehrere Erkenntnisse 
des Verfassungsgerichtshofes, u. a. durch das Er-
kenntnis Slg. Nr. 1381 /1931, in dem es heißt: „Das B. -
VG. regelt keine bestimmte Art des Verhältniswahl-
rechtes, sondern schreibt nur vor, daß das Wahlrecht 
nach den ,Grundsätzen der Verhältniswahl' geregelt 
sein muß." Auch das Erkenntnis Slg. Nr. 8447/1978 
weist in diese Richtung: „Art. 117 Abs. 5 B.-VG. 
räumt den im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien 
den Anspruch ein, nach Maßgabe ihrer Stärke im Ge-
meindevorstand vertreten zu sein. Die Worte ,nach 
Maßgabe ihrer Stärke' besagen nichts anderes, als daß 
damit auf die Grundsätze des Verhältniswahlrechtes 
verwiesen wird." Im übrigen ist die vorgeschlagene 
Änderung in den Gemeindeorganisationsgesetzen ei-
niger anderer Länder bereits realisiert (z. B. § 22 
Steiermärkische Gemeindeordnung 1967). Abschlie-
ßend wird auch die Auffassung vertreten, daß das vor-
geschlagene Verfahren zu keinem anderen Ergebnis 
führen kann als ein Verfahren, das zunächst auf die 
Stärke in der Gemeindevertretung und nur in Fällen, 
in denen auf diese Weise nicht alle Mandate vergeben 
werden können, auf die Stimmen bei der Gemeinde-
vertretungswahl zurückgreift. 
ZuZ. 61: 

Im Hinblick auf die klaren Beschlußerfordernisse 
bei Wahlen und Abstimmungen sind die Worte „mit 
absoluter Stimmenmehrheit" entbehrlich (siehe Z. 
36). 
ZuZ. 62: 

Diese Änderung ergibt sich deshalb, weil in Hin-
kunft die Wahl des Bürgermeisters vor der Wahl des 
Gemeindevorstandes stattfinden soll (vgl. Erläuterun-
gen zu Z. 69). Von der Wählbarkeit in den Gemeinde-
vorstand sollen auch Personen ausgeschlossen wer-
den, die mit dem Bürgermeister oder bereits gewählten 
Mitgliedern des Gemeindevorstandes verheiratet sind. 

Klargestellt wird, daß während der Funktionspe-
riode eintretende Wahlausschließungsgründe (§ 50 
Abs. 4) mangels anderslautender gesetzlicher Rege-
lung nicht zu berücksichtigen sind. 

ZuZ. 63: 
Eine gleichartige Bestimmung wurde im Jahre 

1979 aus systematischen Gründen aus dem Gemeinde-
wahlgesetz (§ 52) ausgeschieden. Es erscheint sachlich 
notwendig, diese Bestimmung in den neuen Abs. 5 des 
§ 50 aufzunehmen. Ergänzend soll auch eine diesbe-
zügliche Bestimmung betreffend den Bürgermeister 
und den Vizebürgermeister (§§55 Abs. 10 und 56 Abs. 
4) eingeführt werden. 

ZuZ. 64: 
Es wird auf die Ausführungen zum § 34 Abs. 3 (Z. 

27) verwiesen. 
ZuZ. 65: 

Die Ergänzung im § 53 Abs. 4 ergibt sich auf 
Grund der im § 33 (s. Z. 24) neu formulierten Rechte 
der Gemeindevertreter. 
ZuZ. 66: 

Durch die vorgesehene Ergänzung im § 54 Abs. 2 
soll klargestellt werden, daß eine bereits von der Ge-
meindevertretung auf den Gemeindevorstand über-
tragene Zuständigkeit nicht ein weiteres Mal, und 
zwar vom Gemeindevorstand an den Bürgermeister, 
weitergegeben werden darf. In diesem Zusammen-
hang sind auch die Ausführungen zu § 60 Abs. 2 lit. e 
(s.Z. 79) zu beachten. 
ZuZ. 67: 

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 54 Abs. 
3 soll klargestellt werden, daß die „Kompetenz in drin-
genden Fällen" auch nicht für Entscheidungen über 
Rechtsmittel und jene Beschlüsse, die auf Grund der 
Landesverfassung der Gemeindevertretung vorbehal-
ten sind (Volksbegehren gemäß Art. 33 und 55, Volks-
abstimmung gemäß Art. 35 und Volksbefragung ge-
mäß Art. 56), in Anspruch genommen werden darf. 
ZuZ. 68: 

Dringlichkeitsbeschlüsse sollen unter dem be-
stimmten Tagesordnungspunkt „Berichte" der Ge-
meindevertretung zur Kenntnis gebracht werden. 
ZuZ. 69: 

Nach der geltenden Regelung des § 55 Abs. 1 ist 
der Bürgermeister nach der Wahl des Gemeindevor-
standes zu wählen. Diese Bestimmung hat zur Folge, 
daß eine von der Mehrheit der Gemeindevertretung 
für das Amt des Bürgermeisters vorgesehene Person 
nicht mehr gewählt werden könnte, wenn ein Ver-
wandter oder Verschwägerter von ihm bereits vorher 
in den Gemeindevorstand gewählt (entsandt) worden 
ist. Es wird daher vorgeschlagen, die Wahl des Bürger-
meisters vor der Wahl des Gemeindevorstandes 
durchzuführen. 
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ZuZ. 70: 
Diese Änderung ergibt sich aufgrund der im § 55 

Abs. 1 vorgeschlagenen Änderung, wonach die Wahl 
des Bürgermeisters nunmehr vor der Wahl des Ge-
meindevorstandes durchzuführen ist. Der Anwen-
dungsbereich des § 50 Abs. 4 lit. b ist daher nur noch 
dann gegeben, wenn es sich um eine Nachwahl des 
Bürgermeisters gemäß § 57 Abs. 3 handelt (vgl. Z. 76). 
ZuZ. 71: 

Es wird auf die Ausführungen zum § 39 Abs. 1 (Z. 
36) verwiesen. 
ZuZ. 72 und 74: 

Es wird auf die Ausführungen zum § 50 Abs. 5 (Z. 
63) verwiesen. 
ZuZ. 73: 

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung im § 56 Abs. 
3 soll klargestellt werden, daß der Vizebürgermeister 
den Bürgermeister nicht nur bei dessen Verhinderung, 
sondern auch im Falle des Todes, Amtsverlustes, 
Amtsverzichtes oder der Abberufung zu vertreten hat. 
Können weder der Bürgermeister noch der Vizebür-
germeister aus den im § 56 Abs. 3 genannten Gründen 
ihr Amt ausüben, ist dies jeweils ein Fall der Verhinde-
rung, sodaß § 59 zur Anwendung kommt. 
ZuZ. 75: 

Die Ergänzung der Überschrift ergibt sich auf 
Grund des neu einzufügenden Abs. 2 im § 57 betref-
fend den Amtsverzicht des Bürgermeisters und des Vizebürgermeisters. 

Zu Z. 76: 
Es wird vorgeschlagen, auch den Amtsverzicht 

des Bürgermeisters und Vizebürgermeisters gesetzlich 
zu regeln. Auf die Ausführungen zum § 34 Abs. 3 (Z. 
27) wird verwiesen. 

Der letzte Satz im § 57 Abs. 3 ist nowendig, weil 
die Wahlausschließungsgründe gemäß § 55 Abs. 2 
(vgl. Z. 70) nur für die erste Wahl des Bürgermeisters 
ausreichen, nicht aber auch für eine Nachwahl. Bei ei-
ner Nachwahl ist von der Wählbarkeit neben den im § 
50 Abs. 4 lit. a genannten Personen auch ausgeschlos-
sen, wer mit einem bereits gewählten Mitglied des Ge-
meindevorstandes verheiratet oder im ersten oder 
zweiten Grad verwandt oder verschwägert ist. 
ZuZ. 77: 

Die Ergänzung der Überschrift ergibt sich auf 
Grund des in den § 58 neu einzufügenden Abs. 3. 
ZuZ. 78: 

Die Regelungen über die Ausstellung eines Dienst-
ausweises für Bürgermeister und Vizebürgermeister 
sind derzeit im § 31 Abs. 4 des Sicherheitsgesetzes, 

LGB1. Nr. 49/1975, enthalten. Aus systematischen 
Gründen erscheint es richtig, diese Bestimmungen in 
das Gemeindegesetz zu übernehmen. Auf die Über-
gangsregelungen im Art. III Abs. 4 und 5 wird hinge-
wiesen. 
Z u Z . 79: 

In der Praxis hat sich gezeigt, daß über den Be-
griff der „laufenden Verwaltung" und die damit zu-
sammenhängende Kompetenz des Bürgermeisters zur 
Vornahme von Ausgaben unterschiedliche Auffas-
sungen bestehen. Um in Hinkunft derartige Zustän-
digkeitsstreitigkeiten zu vermeiden, soll klargestellt 
werden, daß zu den Maßnahmen der laufenden Ver-
waltung auch die diesbezüglichen Vergaben von Liefe-
rungen und Leistungen gehören und daß der Bürger-
meister auch ohne Ermächtigung des Gemeindevor-
standes berechtigt ist, derartige Ausgaben im Einzel-
fall bis zu 0,1 v. H. der Finanzkraft zu tätigen. Der Ge-
meindevorstand kann den Bürgermeister zu Ausgaben 
über die Grenze von 0,1 v. H. , höchstens aber bis 0,25 
v . H . der Finanzkraft ermächtigen. Für Ausgaben von 
mehr als 0,25 v. H. bis 1 v. H. der Finanzkraft ist je-
denfalls der Gemeindevorstand und über 1 v. H. der 
Finanzkraft ist nach der neuen Regelung des § 45 Abs. 
1 lit. b Z. 16 die Gemeindevertretung zuständig. Der 
Inhalt der vorgeschlagenen Regelung des § 60 Abs. 2 
lit. e läßt es nicht zu, daß der Gemeindevorstand unter 
Heranziehung des § 54 Abs. 2 dem Bürgermeister eine 
weitergehende Ermächtigung, also zu Ausgaben, de-
ren Höhe im Einzelfall mehr als 0,25 v. H. der Fi-
nanzkraft beträgt, erteilt. 
Z u Z . 80: 

Gemäß § 60 Abs. 1 lit. a obliegt dem Bürgermei-
ster ohne offenkundige Einschränkung die Vertretung 
der Gemeinde nach außen. Diese Bestimmung kon-
kurriert aber mit der Regelung des § 45 Abs. 1 lit. b Z. 
9 der Regierungsvorlage, wonach die Entsendung von 
Vertretern der Gemeinde in Organe juristischer Perso-
nen der Zuständigkeit der Gemeindevertretung vorbe-
halten ist. In dem neu einzufügenden Abs. 3 des § 60 
soll nun klargestellt werden, daß die Zuständigkeit des 
Bürgermeisters zur Vertretung der Gemeinde nach au-
ßen gemäß § 60 Abs. 1 lit. a nicht die Vertretung der 
Gemeinde in Organen juristischer Personen umfaßt. 
In solche Organe soll der Bürgermeister — wie jedes 
andere Mitglied der Gemeindevertretung — auch nur 
über Beschluß der Gemeindevertretung entsendet wer-
den können. 
Z u Z . 81: 

Die Kompetenz, in dringenden Fällen namens des 
Gemeindevorstandes Entscheidungen zu treffen, steht 
dem Bürgermeister nur in Angelegenheiten zu, die in 
die originäre Zuständigkeit des Gemeindevorstandes 
fallen. Das sind z. B. Geschäfte, deren Wert 1 v. H. 
der Finanzkraft nicht übersteigt. Es erscheint sachlich 
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gerechtfertigt, in den § 60 Abs. 3 eine Bestimmung 
aufzunehmen, wonach der Bürgermeister in jenen An-
gelegenheiten, die von der Gemeindevertretung auf 
den Gemeindevorstand gemäß § 45 Abs. 3 abgetreten 
wurden, die „Dringlichkeitskompetenz" nicht in An-
spruch nehmen darf. 

ZuZ. 82: 
Diese Änderung ergibt sich aufgrund des neu vor-

geschlagenen Abs. 3 im § 60. 

ZuZc83: 
Es wird vorgeschlagen, die Ordnungsstrafen auf 

10.000 S anzuheben. 

ZuZ. 84: 
Es wird vorgeschlagen, die Regelungen über die 

Vollstreckung im § 63 aus folgenden Gründen zu strei-
chen: 

Die Regelung im Abs. 1 über die Einbringung von 
Gemeindeabgaben und sonstigen Geldleistungen stellt 
sich lediglich als Hinweis auf die Bestimmungen der §§ 
93 und 96 bis 98 des Abgabenverfahrensgesetzes, 
LGB1. Nr. 23/1984, dar. Sie sind daher entbehrlich. 

Die Bestimmungen über die Vollstreckung von 
anderen Leistungen, Duldungen oder Unterlassungen 
gemäß Abs. 2 sollen einerseits aus verfassungsrechtli-
chen Gründen und andererseits aus praktischen Erwä-
gungen gestrichen werden. Die derzeit vorhandene 
Wahlmöglichkeit der Gemeinde, ihre Bescheide selbst 
zu vollstrecken oder die Bezirkshauptmannschaft um 
die Vollstreckung zu ersuchen, ist in dieser Form ver-
fassungsrechtlich nicht zulässig, da die Zuständig-
keitsverteilung dem Legalitätsprinzip unterliegt und 
die Veränderung bzw. die Begründung einer Zustän-
digkeit unter dem Gesichtspunkt des Rechtes auf den 
gesetzlichen Richter präziser gesetzlicher Determinie-
rung bedarf. Im Hinblick auf die Bestimmung des § 1 
Abs. 1 Z. 2 lit. b des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes müßte daher eine nähere gesetzliche Determinie-
rung der Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters 
aus verfassungsrechtlichen Gründen vorgenommen 
werden. Da die Erfahrungen in der Vergangenheit ge-
zeigt haben, daß die Gemeinden ausschließlich die Be-
zirkshauptmannschaften um die Vollstreckung derar-
tiger Bescheide ersucht haben, kann auf eine diesbe-
zügliche Regelung verzichtet werden. Räumt der Lan-
desgesetzgeber den Gemeinden keine Vollstreckungs-
kompetenz ein — wie es nunmehr vorgeschlagen wird 
— dann haben sie, ohne daß dies noch einer landesge-
setzlichen Regelung bedarf, unmittelbar auf Grund 
des § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b des Verwaltungsvollstrek-
kungsgesetzes die Bezirkshauptmannschaft um die 
Vollstreckung zu ersuchen (vgl. Heinz Mayer, „Die 
Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden im Voll-
streckungsverfahren" Wien 1974, S 66 ff). 

Zu Z. 85: 
Die Regelungen über die Urkundenfertigung im § 

64 sollen, der Praxis entsprechend, wesentlich ver-
einfacht werden. Es wird vorgeschlagen, für jene 
Rechtsgeschäfte, die in die Zuständigkeit der Gemein-
devertretung oder des Gemeindevorstandes fallen (§ 
45 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 und 3 und § 54 Abs. 1), grund-
sätzlich die Schriftform vorzusehen. Dies erscheint 
deshalb gerechtfertigt, weil es sich durchwegs um 
Rechtsgeschäfte von größerer finanzieller Bedeutung 
für die Gemeinde handelt. Derartige Urkunden bedür-
fen generell nur noch zweier Unterschriften. Urkun-
den über die Vergabe von Aufträgen bedürfen wie bis-
her nur der Unterschrift des Bürgermeisters. Ergän-
zend wird auf die Ausführungen zu Z. 45 verwiesen. 

ZuZ. 86: 
Auf Grund der im neuen § 2a formulierten Be-

stimmungen über die Grundsätze in der Gemeindever-
waltung kann der § 65 entfallen. Es wird auf die Aus-
führungen zu Z. 1 verwiesen. 

ZuZ. 87: 
Auf Grund der Bedeutung des neu einzuführen-

den Begriffes der Finanzkraft in Bezug auf die Zustän-
digkeitsverteilung gemäß § 45 und zahlreiche andere 
Bestimmungen in diesem Gesetz erscheint es zweck-
mäßig, die Finanzkraft auch im Voranschlag anzuge-
ben. 
ZuZ. 88: 

Der Abs. 2 im § 69 hat inhaltlich keine Änderung 
erfahren (vgl. die Ausführungen zu Z. 1). Zu den 
Gründen der Einführung des Begriffes der Finanz-
kraft im § 69 Abs. 3 wird auf die Ausführungen zu Z. 
47 bis 49 verwiesen. Da die Finanzkraft mit Beginn des 
Kalenderjahres bekannt sein sollte, und zwar unab-
hängig davon, ob die Gemeinde ihrer Verpflichtung 
hinsichtlich einer rechtzeitigen Beschlußfassung über 
den Voranschlag nachgekommen ist oder nicht, er-
scheint es notwendig, als Finanzkraft jene des Voran-
schlages des jeweils vorausgehenden Haushaltsjahres 
festzulegen. Die Finanzkraft findet sich in den §§45, 
46 Abs. 3, 60 Abs. 2 lit. e, 69 Abs. 1 lit. d, 72, 73 und 
87. 

Bei den Gemeindeanteilen an den zwischen den 
Gebietskörperschaften geteilten Abgaben handelt es 
sich gemäß § 6 des Finanzverfassungsgesetzes 1948 um 
die Anteile an den gemeinschaftlichen Bundesabga-
ben, die Anteile an den gemeinschaftlichen Landesab-
gaben (Anzeigenabgabe) sowie um die Abgaben vom 
selben Besteuerungsgegenstand (Gewerbesteuer). In 
die Berechnung der Finanzkraft sollen die Wasseran-
schlußbeiträge, die Kanalisationsbeiträge sowie die 
Interessentenbeiträge auf Grund des Straßengesetzes 
nicht einbezogen werden. Schließlich sind auch die 
Wasserbezugsgebühren, die Kanalbenützungsgebüh-
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ren sowie die Abfallgebühren nicht zu berücksichti-
gen. 

Zu einer gründlichen Vorbereitung auf die Bud-
getsitzung erscheint es angebracht, jeden Gemeinde-
vertreter (darunter sind aber nicht auch die Ersatzleu-
te zu verstehen) mit einer Ausfertigung des Voran-
schlagsentwurfes zu beteilen (Abs. 4). 

Die Erfahrungen der Vergangenheit haben ge-
zeigt, daß der Gemeindevor stand nicht in der Lage ist, 
den Voranschlagsentwurf bis 10. Dezember der Ge-
meindevertretung vorzulegen, da zu diesem Zeitpunkt 
meistens noch wesentliche Voraussetzungen für die 
Erstellung des Voranschlages fehlen (z. B. Verord-
nung über die Teuerungszulage, Vorschau auf die Er-
tragsanteile, Höhe der Sozialhilfebeiträge, Höhe der 
Wohnbaufondsbeiträge). Die genannte Frist soll da-
her gestrichen und lediglich allgemein bestimmt wer-
den, daß der Voranschlag so rechtzeitig zu beschließen 
ist, daß er mit Beginn des Kalenderjahres wirksam 
werden kann. In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Ausführungen zum neuen § 70 Abs. 2 (Z. 89) 
verwiesen. 

ZuZ. 89: 
Gemäß dem neuen § 69 Abs. 5 (Z. 88) hat die Ge-

meindevertretung den Auftrag, den Voranschlag so 
rechtzeitig zu beschließen, daß er mit Beginn des Ka-
lenderjahres in Wirksamkeit treten kann. Nach der 
geltenden Regelung des § 70 Abs. 2 kann diesem An-
trag in der Praxis — und zwar ohne, daß ein Verschul-
den der Gemeindevertretung vorliegt (vgl. Ausfüh-
rungen zu Z. 88 letzter Absatz) — nicht Rechnung ge-
tragen werden, da durch diese Regelung die Wirksam-
keit des der Landesregierung vorgelegten Voranschla-
ges mitunter sechs Wochen oder länger hinaus-
geschoben wird. Mit der vorgeschlagenen Änderung 
soll die Wirksamkeit des Voranschlages mit der Be-
schlußfassung durch die Gemeindevertretung eintre-
ten. Erhebt die Landesregierung innerhalb von sechs 
Wochen Einwendungen, hat die Gemeindevertretung 
darüber unverzüglich zu entscheiden, ob sie den Ein-
wendungen Rechnung trägt oder ob sie an ihrem ur-
sprünglichen Beschluß festhält. 

Zu Z. 90: 
Die Praxis in der Vergangenheit hat gezeigt, daß 

die Gemeindevertretungen, wenn sie nicht in der Lage 
waren, den Voranschlag zu verabschieden, auch keine 
Voranschlagsprovisorien beschließen. Es wird daher 
vorgeschlagen, eine Regelung einzuführen, wie sie in 
der Landesverfassung im Art. 54 enthalten ist. Die 
Höhe des Kassenkredites ist mit 20 v. H. der Finanz-
kraft begrenzt (vgl. § 73 Abs. 3). Da die Einnahmen 
der Gemeinde von der Beschlußfassung des Voran-
schlages nicht abhängig sind, müssen sie auch nicht in 
der Regelung des Vorschlagsprovisoriums berücksich-
tigt werden. 

Die Bestimmungen im § 72 über die Abweichun-
gen vom Voranschlag und den Nachtragsvoranschlag 
sollen grundlegend geändert und dabei die heute herr-
schende Terminologie im Budgetrecht (überplanmä-
ßige und außerplanmäßige Ausgaben) übernommen 
werden. 

Im Abs. 1 wird dem Gemeindevorstand das Be-
schlußrecht eingeräumt, bei überplanmäßigen Ausga-
ben im Einzelfall den Voranschlagsansatz bis zu 10 v. 
H. des Ansatzes, höchstens aber bis zu 1 v. H. der Fi-
nanzkraft, zu überschreiten. 

Nach Abs. 2 kann die Zuständigkeit des Gemein-
devorstandes für die überplanmäßigen Ausgaben 
durch eine generelle Ermächtigung der Gemeindever-
tretung noch erweitert werden. Danach könnte der 
Gemeindevorstand auch überplanmäßige Ausgaben 
vornehmen, die 10 v. H. des Voranschlagsansatzes 
übersteigen. Die absolute Grenze liegt aber — wie 
nach Abs. 1 — bei 1 v. H. der Finanzkraft. 

Ein Nachtragsvoranschlag für überplanmäßige, 
und außerplanmäßige Ausgaben (gleich welcher 
Höhe) ist zwingend vorgeschrieben, wenn für diese 
Ausgaben keine Bedeckung im Sinne des § 72 Abs. 1 
gegeben ist. Bei außerplanmäßigen Ausgaben ist über-
dies ein Nachtragsvoranschlag immer dann erforder-
lich, wenn die Ausgaben im Einzelfall 0,5 v. H. der Fi-
nanzkraft übersteigen. Klargestellt wird, daß bei über-
planmäßigen Ausgaben auch über 1 v. H. der Fi-
nanzkraft (für welche die Zuständigkeit der Gemein-
devertretung vorgesehen ist) kein Nachtrags-
voranschlag notwendig ist, wenn eine diesbezügliche 
Bedeckung (§ 72 Abs. 1) möglich ist. 

Da bei außerplanmäßigen Ausgaben im Voran-
schlag überhaupt kein Ansatz vorhanden ist, erscheint 
es im Hinblick auf die Forderung einer genauen Bud-
geterstellung gerechtfertigt, unterschiedliche Voraus-
setzungen für eine zwingende Erstellung eines Nach-
tragsvoranschlages bei überplanmäßigen und außer-
planmäßigen Ausgaben festzulegen. 
Z u Z . 91: 

Im § 73 soll das „Vieraugenprinzip" bei Zahlun-
gen der Gemeinde deutlicher als bisher zum Ausdruck 
gebracht werden. Der Anweisungsberechtigte darf 
also nicht zugleich das Kassengeschäft selbst ausüben. 
An der Durchführung einer Zahlung müssen jeden-
falls zwei Personen beteiligt sein. Für Zahlungen bis 
zur Höhe von 1 v. T. der Finanzkraft darf der Bürger-
meister gemäß dem neu vorgeschlagenen § 23a Abs. 2 
(s .Z. 10) das An Weisungsrecht auch Bediensteten der 
Gemeinde übertragen. Unter Anwendung der Bestim-
mungen der §§60 Abs. 5 und 61 Abs. 2 kann der Bür-
germeister sein Anweisungsrecht an einzelne Mitglie-
der des Gemeinde vor standes übertragen. Dabei ist er 
nicht an die Obergrenze von 1 v. T. der Finanzkraft 
gebunden. Auf die Befangenheitsbestimmungen des § 
24 hat der Anweisungsberechtigte Bedacht zu neh-
men. 
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ZuZ. 92: 
Es wird auf die Ausführungen zum neuen § 69 

Abs. 4 (s. Z. 88) verwiesen. 
ZuZ. 93: 

Durch die vorgeschlagene Ergänzung soll klarge-
stellt werden, daß eine mit der Leitung der Kassenge-
schäfte betraute Person, die nicht Gemeindebedien-
stete ist, auch den Regelungen über die Befangenheit 
und Amtsverschwiegenheit gemäß den §§24 und 25 
unterliegt. 
ZuZ. 94: 

Für den Fall, daß die Landesregierung eine Ver-
ordnung gemäß § 75 Abs. 5 erläßt, wird vorgeschla-
gen, darin auch Regelungen über die Einrichtung der 
Gemeindekasse, über die Führung und Aufbewah-
rung der Bücher und Belege sowie über die Verrech-
nung der Haushaltsgebarung, der laufenden Geba-
rung und des Vermögens aufzunehmen. 
ZuZ. 95: 

Durch die vorgesehene Ergänzung im § 77 Abs. 2 
soll klargestellt werden, daß sich die Aufsicht des Lan-
des auch auf den Bereich der Privatwirtschaftsverwal-
tung der Gemeinde zu beziehen hat. 
ZuZ. 96: 

Durch die zwingende Einführung einer Vorstel-
lungsbelehrung soll dem Rechtschutzbedürfnis der 
Bürger noch besser Rechnung getragen werden. 
ZuZ. 97: 

Die bestehende Regelung des § 79 Abs. 3, wonach 
über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 
jenes Gemeindeorgan, das den angefochtenen Be-
scheid erlassen hat, zuständig ist, soll aus verfassungs-
rechtlichen Gründen geändert werden. Die Entschei-
dung über die Zuerkennung der aufschiebenden Wir-
kung ist eine solche behördlicher Art und wird als Teil 
des Vorstellungsverfahrens angesehen. Gemäß Art. 
119a Abs. 9 B.-VG. kommt aber der Gemeinde im 
aufsichtsbehördlichen Verfahren nur Parteistellung 
zu (vgl. Berchtold, Gemeindeaufsicht, Wien 1972, S 
66 ff und Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes 
vom 20. 7. 1969, ZI. 1645/67). Es wird daher vorge-
schlagen, die Zuständigkeit für die Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung der Aufsichtsbehörde zu 
übertragen. Im übrigen entsprechen die Abs. 3 und 4 
den Abs. 2 und 3 des § 30 des Verwaltungsgerichtshof-
gesetzes 1985, BGBl. Nr. 10/1985. Schon bisher wur-
den die gegenständlichen Bestimmungen dem Verwal-
tungsgerichtshofgesetz 1965 entnommen. Eine ent-
sprechende Angleichung an die geänderten Bestim-
mungen des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 er-
scheint zweckmäßig, weil hiedurch die Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu diesen 
Fragen sinngemäß angewendet werden kann. Auf die 
Übergangsbestimmung im Art. III. Abs. 1 wird hinge-
wiesen. 

ZuZ. 98: 
Die Änderung der Absatzbezeichnungen im § 79 

ergibt sich auf Grund des neu einzufügenden Abs. 4 (s. 
Z. 97). 
ZuZ. 99: 

Es wird vorgeschlagen, die Ordnungsstrafen auf 
10.000 S anzuheben. 
ZuZ. 100: 

Die Regelungen betreffend die Überprüfung der 
Gebarung im § 86 erfahren einige Änderungen. Das 
Überprüfungsergebnis soll von der Aufsichtsbehörde 
in zwei Teile gegliedert werden, und zwar in einen Be-
richt und einen Anhang. Der Bericht soll dabei jene 
Mängel zum Inhalt haben, die von der Sache her für 
die Gemeindevertretung und die Gemeindebürger ins-
gesamt Bedeutung haben. Im Anhang sollen die ge-
ringfügigen Mängel, also jene, die z. B. die bürokrati-
schen Abläufe betreffen, aufgenommen werden. Im 
Zusammenhang mit der im Abs. 4 vorgeschlagenen 
Regelung soll erreicht werden, daß sich die Gemeinde-
vertretung zweckmäßigerweise nur mehr mit dem 
auch die Öffentlichkeit interessierenden Bericht be-
fassen muß. Das Überprüfungsergebnis soll den 
Gemeindevorstandsmitgliedern und den Parteifrak-
tionen zur notwendigen Vorbereitung auf die Gemein-
devertretungssitzung mindestens zwei Wochen vor der 
Sitzung zugestellt werden. 

Die Praxis in der Vergangenheit hat gezeigt, daß 
der Prüfbericht mitunter erst nach Monaten der Ge-
meindevertretung vorgelegt wurde. Dadurch waren 
verschiedentlich beanstandete Angelegenheiten nicht 
mehr aktuell genug, um von den Gemeindevertretern 
mit gebührendem Interesse behandelt zu werden. Im 
Abs. 4 soll daher auch klargestellt werden, daß der Be-
richt der Gemeindevertretung ohne unnötigen Auf-
schub zur Kenntnis zu bringen ist. 
ZuZ. 101: 

Die vorgeschlagenen Änderungen im § 87 ergeben 
sich im Zusammenhang mit den Änderungen im § 45 
sowie mit der Einführung des Begriffes der Finanz-
kraft im § 69 Abs. 3 (vgl. Z. 47 bis 49 und 88). 
ZuZ. 102: 

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung im § 88 Abs. 
1 wird auf die Existenz abweichender Regelungen in 
anderen Landesgesetzen, die durch die Bestimmungen 
im Gemeindegesetz keine Änderung erfahren, hinge-
wiesen. 
ZuZ. 103: 

Durch die Ergänzung im § 88 Abs. 2 soll bestimmt 
werden, daß in Hinkunft für Entscheidungen über die 
Vorstellungen gemäß § 79 die Landesregierung (statt 
wie bisher die Bezirkshauptmannschaft) zuständig ist. 
Dadurch soll das aufsichtsbehördliche Verfahren im 
Sinne einer sparsamen und zweckmäßigen sowie bür-
gerfreundlichen Verwaltung gestrafft werden. Nach 
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der gel tenden Rechts lage sind beispielsweise in einer 
Abgabenange legenhe i t der G e m e i n d e nach dem Ab-
gabenve r f ah rensgese t z bis zur „ E r s c h ö p f u n g des In-
s tanzenzuges" vier bzw. f ü n f Bescheide vorgesehen , 
bevor die A n r u f u n g der Ger ich te des ö f f en t l i chen 
Rechtes mögl ich ist. Gegen den Bescheid eines Ge-
me indeo rganes ist näml ich eine Verwal tungsger ich t s -
h o f b e s c h w e r d e (Ar t . 131 B . -VG. ) oder eine Ver fas -
sungsge r i ch t sho fbeschwerde (Ar t . 144 B . -VG. ) erst 
d a n n zulässig, wenn Vors te l lung e r h o b e n und über 
diese in obers te r Ins tanz en tschieden wurde . Mit der 
vorgeschlagenen Ä n d e r u n g wird das a u f s i c h t s b e h ö r d -
liche Ve r f ah ren auf eine Ins tanz b e s c h r ä n k t . 

Unte r den Vorausse t zungen der Z w e c k m ä ß i g k e i t , 
E infachhe i t und Raschhei t k a n n die Landes reg i e rung 
die B e z i r k s h a u p t m a n n s c h a f t e n al lgemein ode r fall-
weise e r m ä c h t i g e n , über Vors te l lungen im N a m e n der 
Landes reg ie rung zu en t sche iden . Aus der Verwen-
dung der W o r t e „im N a m e n der L a n d e s r e g i e r u n g " 
geht hervor , d a ß nicht die Zus t änd igke i t der Landes -
regierung an sich übe r t r agen wi rd , s o n d e r n lediglich 
das Recht bzw. die. Pf l ich t zur W a h r n e h m u n g der bei 
der delegierenden Behörde ve rb le ibenden Z u s t ä n d i g -
keit n a m e n s dieser Behörde . S o f e r n also die Landes re -
g ierung von der ihr e i n g e r ä u m t e n E r m ä c h t i g u n g Ge-
b rauch m a c h t , amt ie ren die B e z i r k s h a u p t m a n n s c h a f -
ten bei Er lassung solcher delegier ter Bescheide nicht 
als V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n erster Ins tanz , sonde rn als 
ver länger ter A r m der Landes reg i e rung , in deren Na-
men und A u f t r a g die Bescheide er lassen werden . A u c h 
gegen diese Bescheide (näml ich der Bez i rkshaup t -
m a n n s c h a f t e n ) ist, da ihnen der C h a r a k t e r von letztin-
s tanzl ichen Bescheiden z u k o m m t , ein o rden t l i ches 
Rechtsmit te l nicht zulässig. A u f die Übe rgangs -
b e s t i m m u n g des Ar t . III A b s . 1 wird h ingewiesen . 

Z u Z . 104: 

Die E r g ä n z u n g der Über sch r i f t des VII . H a u p t -
s tückes ergibt sich auf G r u n d des vorgesch lagenen § 
89d b e t r e f f e n d die V e r w a l t u n g s g e m e i n s c h a f t e n . 

In E r f ü l l u n g des P u n k t e s A / 3 1 des F o r d e r u n g s -
p r o g r a m m e s der Bundes l ände r 1976 w u r d e n die bun -
des-verfassungsgese tz l ichcn G r u n d l a g e n b e t r e f f e n d 
die Gemeinc leverbände du rch die Bundes -Ver fa s -
sungsgesetznovel le 1984, BGBl. Nr . 4 9 0 / 1 9 8 4 , e rneu-
ert (Ar t . 116a B . -VG. ) . Die Ä n d e r u n g hat zwei 
S c h w e r p u n k t e : Z u m ersten wird n u n m e h r im B . -VG. 
selbst be s t immt , d a ß sich G e m e i n d e n zur Besorgung 
einzelner A u f g a b e n des eigenen Wi rkungsbe re i ches 
du rch Ve re inba rung zu G e m e i n d e v e r b ä n d e n z u s a m -
menschl ießen k ö n n e n . Z u m zweiten wird die Z u s t ä n -
digkeit zur Regelung der O r g a n i s a t i o n (d. h . insbeson-
dere der E in r i ch tung der O r g a n e und der Fes t legung 
ihrer Zus t änd igke i t en , der Ver te i lung der Sitz- und 
S t immrech te , der G e s c h ä f t s f ü h r u n g , der W i r t s c h a f t s -
f ü h r u n g , der D e c k u n g des A u f w a n d e s und der H a f -
tung) der G e m e i n d e v e r b ä n d e — u n a b h ä n g i g d a v o n , 

o b die Gemeinc leve rbände A u f g a b e n besorgen , die 
aus dem Bereich der Bundesvo l l z i ehung h e r r ü h r e n , 
ode r solche, die dem se lbs tändigen Wi rkungsbe re i ch 
der L ä n d e r e n t n o m m e n s ind, — der Landesgese tzge-
b u n g ü b e r t r a g e n . 

Der 1. Abschn i t t des VII . H a u p t s t ü c k e s soll in er-
ster Linie dieser Ä n d e r u n g des Bundesve r f a s sungs -
rechtes R e c h n u n g t r agen . Dabe i en thä l t der § 89 die 
f ü r G e m e i n d e v e r b ä n d e , welche d u r c h V e r e i n b a r u n g 
gebildet we rden , maßgeb l i chen V o r s c h r i f t e n . Derar t i -
ge G e m e i n d e v e r b ä n d e waren im Gemeindegese t z bis-
her nicht vorgesehen gewesen. Der § 89a ist mit dem 
ge l tenden § 89 zu vergle ichen. Al le rd ings sind die nun -
m e h r vorgesch lagenen Regelungen e in läßl icher . 
Durch den v o rgesehenen § 89b soll — größten te i l s mit 
H i l f e der Techn ik der Verweisung — das fü r bundes -
gesetzlich gebi ldete ode r d u r c h A k t e der Bundesvol l -
z i ehung g e s c h a f f e n e G e m e i n d e v e r b ä n d e no twend ige 
Organ i s a t i ons r ech t beigestellt we rden . § 89c en thä l t 
g e m e i n s a m e B e s t i m m u n g e n und regelt die Aufs i ch t 
über die G e m e i n d e v e r b ä n d e , soweit diese d e m L a n d 
zus teh t . 

Die Regelungen über die G e m e i n d e v e r b ä n d e sol-
len g e m ä ß A r t . III A b s . 3 der Reg ie rungsvor lage am 
31. D e z e m b e r 1986 in Kra f t t r e ten . Dieses D a t u m ist 
d u r c h den Bundesve r fa s sungsgese tzgebe r vorgege-
ben . 

Der 2. Abschn i t t des VII . H a u p t s t ü c k e s (§ 89d) 
be t r i f f t die E in r i ch tung von Verwa l tungsgemein -
s c h a f t e n . Ihre A u f g a b e besteht in der g e m e i n s a m e n 
Besorgung von G e s c h ä f t e n der zusammengesch los se -
nen G e m e i n d e n . Der Zweck einer Verwal tungsge-
m e i n s c h a f t liegt da r in , eine V e r e i n f a c h u n g ode r Ver-
bi l l igung der G e s c h ä f t s f ü h r u n g der k o o p e r i e r e n d e n 
G e m e i n d e n h e r b e i z u f ü h r e n . M a n k ö n n t e auch von 
ve rg röße r t en G e m e i n d e ä m t e r n sp rechen . Es k a n n 
auch der „Mange l an V e r w a l t u n g s k r a f t " sein, der klei-
nere G e m e i n d e n zu Bi ldung einer Verwal tungsge-
m e i n s c h a f t ve r an l aß t . Im Unte r sch ied zu den Geme in -
d e v e r b ä n d e n h a b e n die V e r w a l t u n g s g e m e i n s c h a f t e n 
keine Rech t spe r sön l i chke i t . Die Se lbs tändigkei t der 
G e m e i n d e n sowie ihre Rechte und P f l i ch t en werden 
d u r c h die Bildung von V e r w a l t u n g s g e m e i n s c h a f t e n 
nicht b e r ü h r t . 

Z u Z . 105 und 106: 
Es wird vorgesch lagen , die G e l d s t r a f e n in e inem 

e n t s p r e c h e n d e n A u s m a ß a n z u h e b e n . 

Zu Art. II: 

Zu Z. 1: 
Die vorgesehene Ä n d e r u n g ist de sha lb n o t w e n d i g , 

weil der § 58 der G e m e i n d e o r d n u n g 1935 d u r c h das Si-
cherhe i t sgese tz , LGBl . Nr . 4 9 / 1 9 7 5 , a u f g e h o b e n wur-
de . 
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Zu Z. 2: 
In der Praxis hat sich gezeigt, daß die Regelung 

unter die Hand- und Zugdienste von den Gemeinden 
unterschiedlich ausgelegt wurde. Mit der vorgeschla-
genen Änderung soll klar zum Ausdruck gebracht 
werden, daß nicht die Gemeinde die Wahl hat, ob sie 

vom Verpflichteten die Arbeitsleistung oder die ent-
sprechende Geldleistung verlangt. Allein der Ver-
pflichtete hat die Wahl, ob er die Dienste selbst oder 
durch einen tauglichen Vertreter leistet oder ob er es 
vorzieht, den von der Gemeinde festzusetzenden Be-
trag in die Gemeindekassa zu zahlen. 
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